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hofte, dafß ıhren Mördern nıemals verziehen werden wırd. Ich 111
nıcht, dafß (sJott ıhnen verzeıht, W aS 61 den Kındern angetan haben Nıe-
mals.“ Angesichts der unvorstellbaren Gräueltaten, welche 1n den Konzen-
trationslagern des Drıtten Reichs den Juden verubt wurden, erscheıint
diese Aussage des Auschwitz-Uberlebenden Elie Wiesel LUr allzu nachvoll-
ziehbar. Das unwıderruflich mıt dem Namen ‚Auschwitz‘ verbundene Vor-
haben der Nationalsozialisten, „eIn A VASN 'olk bıs ZU etzten Angehörı-

<CI auszulöschen scheınt die Nachwelt geradewegs daraut verpflich-
ten, 1mM Namen eiliner 1mM Diesselts nıcht mehr erwırkenden Gerechtigkeıit
mıt Simon Wıiesenthal 1n den dıie Jesusworte 1n 23, 34 1n ıhr SCHNALLCS
Gegenteıl verkehrenden Ausruf einzustimmen: »O Herr, verg1ib ıhnen
nicht, denn S1€e wufßten, W aS S1€e tun!“ Wer Ö „ungeborene Kınder
ZU. Tod verurteılt“ wI1e Elie Wıesel siıcher ohne Übertreibung teststellt
denjenıgen scheıint letztlich 1L1LUTL dıie ew1ge Verdammnis, aber keineswegs
1ine *  Jjene Taten auslöschende Vergebung können; mehr als —-

helıiegend 1St diese Schlussfolgerung ach allem menschlichen Frmessen, _-

tern sıch dieses angesichts der allen Verstehenskategorien sıch entziehenden
Schwere CHCL Taten eiliner Beurteilung überhaupt och 1n der Lage sıeht.
Obgleich sıch diesbezüglıch nıemals ine absolute Gewissheit artıkulieren
liefße, ohne dass I1a  - sıch zugleich über den VOo Johann Baptıst Met-z 1n die
theologische Debatte eingebrachten „‚eschatologische[n)] Vorbehalt“‘“ hın-
WESSEIZLE, 1St doch das Verlangen VOo Auschwitz-Uberlebenden WI1€e Elıe
Wıesel ach eiliner gerechten Strate tür die NS- Täter Ar 1n orm ew1ger
Höllenqualen keineswegs unangebracht.

Semprun/E. Wiesel, Schweıigen IST. unmöglıch, ALLS dem FranzösıschenV AYEr, Frank-
furt Maın 1997, 55

Ebd 55
Wiesenthal, Denn S1Ee wulßsten, Wa S1Ee Zeichnungen und Aufzeichnungen ALLS dem

Mauthausen, W1ıen 1995,
Semprun/ Wiesel, 35

Metz, Zur Theologıe der Welt, Maınz 1973, 144
Vel hıerzu eLwa Jan-Heıner Tücks 1INWEIS auf eine 1m Marz 20072 abgehaltene Tagung ZU.

Thema ‚weıter denken. Neue Versuche ZULI Theologıe ach Auschwitz‘, beı welcher „eine efe-
rentin ıhren Vortrag ber das Verhalten der NS- Läter mıt der Bemerkung unterbrach, diesen
könne IL1LAIL eigentlıch LLLLTE dıe Hölle wünschen“, wofür S1Ee „ VOILL anwesenden Audıtormum SPDOLL-
Lan Beıtall“ erhiıelt Tück, Inkarnıerte Feindesliebe. Der ess1As und dıe Hoffnung auf Ver-
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Vergebung für die Täter?

Überlegungen zur intersubjektiven Dimension
des eschatologischen Gerichts

Von Philipp Höfele

1. Vergebung auf Kosten der Opfer? Zur intersubjektiven Dimension
des eschatologischen Gerichts

„[I]ch hoffe, daß ihren Mördern niemals verziehen werden wird. Ich will
nicht, daß Gott ihnen verzeiht, was sie den Kindern angetan haben. Nie-
mals.“ 1 Angesichts der unvorstellbaren Gräueltaten, welche in den Konzen-
trationslagern des Dritten Reichs an den Juden verübt wurden, erscheint
diese Aussage des Auschwitz-Überlebenden Elie Wiesel nur allzu nachvoll-
ziehbar. Das unwiderruflich mit dem Namen ,Auschwitz‘ verbundene Vor-
haben der Nationalsozialisten, „ein ganzes Volk bis zum letzten Angehöri-
gen auszulöschen“, 2 scheint die Nachwelt geradewegs darauf zu verpflich-
ten, im Namen einer im Diesseits nicht mehr zu erwirkenden Gerechtigkeit
mit Simon Wiesenthal in den – die Jesusworte in Lk 23, 34 in ihr genaues
Gegenteil verkehrenden – Ausruf einzustimmen: „O Herr, vergib ihnen
nicht, denn sie wußten, was sie tun!“ 3 Wer sogar „ungeborene Kinder [. . .]
zum Tod verurteilt“ 4 – wie Elie Wiesel sicher ohne Übertreibung feststellt –,
denjenigen scheint letztlich nur die ewige Verdammnis, aber keineswegs
eine jene Taten auslöschende Vergebung erwarten zu können; mehr als na-
heliegend ist diese Schlussfolgerung nach allem menschlichen Ermessen, so-
fern sich dieses angesichts der allen Verstehenskategorien sich entziehenden
Schwere jener Taten zu einer Beurteilung überhaupt noch in der Lage sieht.
Obgleich sich diesbezüglich niemals eine absolute Gewissheit artikulieren
ließe, ohne dass man sich zugleich über den von Johann Baptist Metz in die
theologische Debatte eingebrachten „,eschatologische[n] Vorbehalt‘“ 5 hin-
wegsetzte, so ist doch das Verlangen von Auschwitz-Überlebenden wie Elie
Wiesel nach einer gerechten Strafe für die NS-Täter – gar in Form ewiger
Höllenqualen – keineswegs unangebracht. 6

1 J. Semprun/E. Wiesel, Schweigen ist unmöglich, aus dem Französischen von W. Bayer, Frank-
furt am Main 1997, 35.

2 Ebd. 35.
3 S. Wiesenthal, Denn sie wußten, was sie tun. Zeichnungen und Aufzeichnungen aus dem KZ

Mauthausen, Wien 1995, 5.
4 Semprun/Wiesel, 35.
5 J. B. Metz, Zur Theologie der Welt, Mainz 1973, 144.
6 Vgl. hierzu etwa Jan-Heiner Tücks Hinweis auf eine im März 2002 abgehaltene Tagung zum

Thema ,weiter denken. Neue Versuche zur Theologie nach Auschwitz‘, bei welcher „eine Refe-
rentin ihren Vortrag über das Verhalten der NS-Täter mit der Bemerkung unterbrach, diesen
könne man eigentlich nur die Hölle wünschen“, wofür sie „vom anwesenden Auditorium spon-
tan Beifall“ erhielt (J.-H. Tück, Inkarnierte Feindesliebe. Der Messias und die Hoffnung auf Ver-
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VERGEBUNG LETZTEN (JERICHT?

Allerdings oibt die Perspektive einer zumındest VOo den Tätern des Drit-
ten Reichs „vollen Holle“ der christlichen Theologıe auch unabweısbare
Probleme auf Sıcherlich spricht, woraut die chrıistliche Eschatologie _-

gleich verwelsen könnte, dıie Konstitution „Benedictus Deus  € VOo 336 da-
VoO „dafß ach allgemeıiner Anordnung (sottes dıie Seelen der 1n eiliner aktu-
ellen Todsünde Dahinscheidenden sogleich ach ıhrem Tod ZUuUr Höolle
hinabsteigen, S1€e mıt den Qualen der Hölle gepein1gt werden“ och
nıcht Unrecht stellt der VOo der Deutschen Bischotskonterenz herausge-
vebene Erwachsenenkatechismus gleichzeltig dıie Frage, b 35  all sıch einen
vütıgen (sJott denken \könne; H.]J, der 1n önadenloser Weıise ew1ge Hol-
lenqualen wiıll“.” Unter erweIls darauf, dass die Bıbel War VOo der MOg-
ıchkeıit eiliner definiıtiven Verwerftung oder des Schmorens 1n ew1ıgem Feuer
ausgehe, *“ dass S1€e aber gleichzeitig VOo keıner Person mıt Bestimmtheit
berichten WI1SSe, dass S1€e 1n der Holle ıhr Daseın triste oder einst risten
werde, insıstiert denn auch der Erwachsenenkatechismus darauf, dass „dıe
Höolle ımmer als vepale Möglichkeit VOTL ugen vehalten \ werde; H.], VOCI-

söhnung, ın Hopmg/f.-H. Tück Hge.], Streıittall Christologıe. Vergewıisserungen ach der
Shoah, Freiburg Br u A, | 2005, 216—258, 1er 216) Weniger r1SOros, und hne ırreversıble
eschatologische Urteile bereıts ler und Jetzt Vorwegzunehmen‚ bemerkt hingegen Jjene Reteren-
tin, beı welcher sıch Katharına V Kellenbach handelte, In einem Jüngeren Aultsatz: „Ver
söhnung entsteht, ungerechte Privilegien abgebaut, Machtgeftälle ausgeglichen und zerbro-
chene Beziehungen als yeheilt ertahren werden können. Dieser Prozess annn durch nıchts,
auch nıcht durch reliz1öse Praxıs und Flucht In dıe Crottesbeziehung EerseLzZl werden. WO der Auft-
Lrag ZULXI Hınwendung den Opftern würcdevaoll AUSCIHLOTLLIL wırd, zewıinnNt der ehemalıge Täter
wıieder Respekt. Damıt eröftnen sıch echte Chancen ZULXI Versöhnung (K. VT Kellenbach,
Schulel und Vergebung. Zur deutschen Praxıs christlicher Vergebung, 1n' Krondorfer/K. VT
Kellenbach/N. Reck, Mıt Blick auf dıe Täter. Fragen dıe deutsche Theologıe ach 1945, Mun-
chen 2006, 22/-5312, ler 296.) Rıchtig IST. zweıtelsohne, Aass dıe Crottesbeziehung den möglıcher-
welse auf e1ıne Versöhnung hınauslautenden Prozess einer Heılung der zerbrochenen Beziehun-
CI zwıschen Tätern und Opftern nıemals VEIILLLAG, SEAUSO wen1g annn aber Jjene
Versöhnung W1€ erganzen ware und 1m Folgenden auch och vzezeigt werden soll escha-
tologıschen Rıchter vorbeı und hne dessen (zegenwart ertolgen. Dabeı yeht CS christlicher Theo-
logıe keineswegs dıe rage WI1€ Norbert eck Unrecht Jan-Heıner Tück unterstellt
„WI1e eın (zOtt vedacht werden kann, der der Vorbehalte der Opfer Vergebung In dıe Welt
bringt“ (N. Reck, 27 verfolgt dıe Schulel der Vater den Söhnen und Enkeln, der drıtten
und vierten (z;eneration“ \Ex 34,7| Natıionalsozialısmus, Holocaust und Schulel In den ugen
dreier katholischer (z;enerationen, ın Ebd 1/1—2295, ler 216) Vergebung VEILILLLAG der eschatolo-
yische Rıchter LLLLTE zemeıInsam und mıt Eıinverständnıis der auterweckten Opfter vewähren.
Dass eıne derartıge Vergebung keineswegs 1m Interesse der Opfter se1n könnte, denen Norbert
eck enn auch schlicht dıe Raolle V CC  „‚Vergebungsverweıigerer[n] (ebd. 218) zuschreıbt, IST.
nıcht unbedingt überzeugend; könnte CS doch durchaus auch eın Anlıegen der Opter selbst
se1InN, mıt iıhren Tätern 1Ns Reıine kommen, ca eine Perpetuilerung der ıhnen durch dıe Verbre-
chen zugefügten Iraumata wI1e auch iıhrer Ressentiments bıs In alle Ewigkeıt sıcher auch keine LO-
SUL1L darstellen ann.

V ON Balthasar, Kleiner Dıskurs ber dıe Hölle, Osthldern 1987, 25
10072 „quod secundum Deı ördınatıonem ( {) anımae decedentium In actualı

PECCALO mortalı IL10).  Ka POSL mMOoriem SLLAILL ac interna descendunt, ubı poen1s internalıbus ecruc1an-
tur.  &.

Deutsche Bischofskonferenz (Hg.), Katholischer Erwachsenenkatechismus. Das CGlaubensbe-
kenntnis der Kırche, Kevelaer u a. ] 4772

10 Vel. ELW:; Mt D, 79 SOWIE hınsıchtliıch der Vorstellung e1Nes ewıgen Feuers Mt 3, 172 und
Mt 25,41
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Allerdings gibt die Perspektive einer zumindest von den Tätern des Drit-
ten Reichs „vollen Hölle“ 7 der christlichen Theologie auch unabweisbare
Probleme auf. Sicherlich spricht, worauf die christliche Eschatologie so-
gleich verweisen könnte, die Konstitution „Benedictus Deus“ von 1336 da-
von, „daß nach allgemeiner Anordnung Gottes die Seelen der in einer aktu-
ellen Todsünde Dahinscheidenden sogleich nach ihrem Tod zur Hölle
hinabsteigen, wo sie mit den Qualen der Hölle gepeinigt werden“.8 Doch
nicht zu Unrecht stellt der von der Deutschen Bischofskonferenz herausge-
gebene Erwachsenenkatechismus gleichzeitig die Frage, ob „man sich einen
gütigen Gott denken [könne; P. H.], der in gnadenloser Weise ewige Höl-
lenqualen will“. 9 Unter Verweis darauf, dass die Bibel zwar von der Mög-
lichkeit einer definitiven Verwerfung oder des Schmorens in ewigem Feuer
ausgehe, 10 dass sie aber gleichzeitig von keiner Person mit Bestimmtheit zu
berichten wisse, dass sie in der Hölle ihr Dasein friste oder einst fristen
werde, insistiert denn auch der Erwachsenenkatechismus darauf, dass „die
Hölle immer als reale Möglichkeit vor Augen gehalten [werde; P. H.], ver-

söhnung, in: H. Hoping/J.-H. Tück [Hgg.], Streitfall Christologie. Vergewisserungen nach der
Shoah, Freiburg i. Br. [u. a.] 2005, 216–258, hier 216). Weniger rigoros, und ohne irreversible
eschatologische Urteile bereits hier und jetzt vorwegzunehmen, bemerkt hingegen jene Referen-
tin, bei welcher es sich um Katharina von Kellenbach handelte, in einem jüngeren Aufsatz: „Ver-
söhnung entsteht, wo ungerechte Privilegien abgebaut, Machtgefälle ausgeglichen und zerbro-
chene Beziehungen als geheilt erfahren werden können. Dieser Prozess [.. .] kann durch nichts,
auch nicht durch religiöse Praxis und Flucht in die Gottesbeziehung ersetzt werden. Wo der Auf-
trag zur Hinwendung zu den Opfern würdevoll angenommen wird, gewinnt der ehemalige Täter
wieder Respekt. Damit eröffnen sich echte Chancen zur Versöhnung [. . .].“ (K. von Kellenbach,
Schuld und Vergebung. Zur deutschen Praxis christlicher Vergebung, in: B. Krondorfer/K. von
Kellenbach/N. Reck, Mit Blick auf die Täter. Fragen an die deutsche Theologie nach 1945, Mün-
chen 2006, 227–312, hier 296.) Richtig ist zweifelsohne, dass die Gottesbeziehung den möglicher-
weise auf eine Versöhnung hinauslaufenden Prozess einer Heilung der zerbrochenen Beziehun-
gen zwischen Tätern und Opfern niemals zu ersetzen vermag; genauso wenig kann aber jene
Versöhnung – wie zu ergänzen wäre und im Folgenden auch noch gezeigt werden soll – am escha-
tologischen Richter vorbei und ohne dessen Gegenwart erfolgen. Dabei geht es christlicher Theo-
logie keineswegs um die Frage – wie Norbert Reck zu Unrecht Jan-Heiner Tück unterstellt –,
„wie ein Gott gedacht werden kann, der trotz der Vorbehalte der Opfer Vergebung in die Welt
bringt“ (N. Reck, „ . . .er verfolgt die Schuld der Väter an den Söhnen und Enkeln, an der dritten
und vierten Generation“ [Ex 34,7]. Nationalsozialismus, Holocaust und Schuld in den Augen
dreier katholischer Generationen, in: Ebd. 171–225, hier 216). Vergebung vermag der eschatolo-
gische Richter nur gemeinsam und mit Einverständnis der auferweckten Opfer zu gewähren.
Dass eine derartige Vergebung keineswegs im Interesse der Opfer sein könnte, denen Norbert
Reck denn auch schlicht die Rolle von „,Vergebungsverweigerer[n]‘“ (ebd. 218) zuschreibt, ist
nicht unbedingt überzeugend; so könnte es doch durchaus auch ein Anliegen der Opfer selbst
sein, mit ihren Tätern ins Reine zu kommen, da eine Perpetuierung der ihnen durch die Verbre-
chen zugefügten Traumata wie auch ihrer Ressentiments bis in alle Ewigkeit sicher auch keine Lö-
sung darstellen kann.

7 H. U. von Balthasar, Kleiner Diskurs über die Hölle, Ostfildern 1987, 25.
8 DH 1002: „quod secundum Dei ordinationem communem animae decedentium in actuali

peccato mortali mox post mortem suam ad inferna descendunt, ubi poenis infernalibus crucian-
tur.“

9 Deutsche Bischofskonferenz (Hg.), Katholischer Erwachsenenkatechismus. Das Glaubensbe-
kenntnis der Kirche, Kevelaer [u. a.] 41989, 422.

10 Vgl. etwa Mt 5, 29f. sowie – hinsichtlich der Vorstellung eines ewigen Feuers – Mt 3, 12 und
Mt 25, 41.
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bunden mıt dem Angebot der Umkehr und des Lebens“ 11 Dieses Angebot
ZUuUr reuevollen Umkehr SOWI1e ZUuUr Aufnahme 1n die beseligende (semeıln-
schatt mıt (sJott annn aber keinem Menschen leichtfertig vewährt och ıhm
wıder dessen innerste Überzeugung aufgezwungen werden. Infolge der

<„unbedingten Achtung (sJottes VOTL der Freıiheit se1nes Geschöpfes ST des-
halb nıemals ausgeschlossen, dass sıch eın Geschöpf definıtiıv (sJott
entscheıidet unı damıt 1n se1iner ıh tür ımmer VOo Reich (sJottes ausschlie-
fSenden Sündhaftigkeit verharrt; beruht doch WI1€e Joseph Ratzınger resu-
milert (sottes „Hımmel auf der Freıiheıit, die auch dem Verdammten

] 53das Recht lässt, seline Verdammnıs wollen
Insotern sowohl Bıbel w1e kırchliche Glaubensüberlieterung VOo keıner

abschliefßenden Gewissheıt 1n ezug auf den Ausgang des eschatologischen
Gerichts sprechen un emnach dieses Gericht nıcht schon 1er unı ELIZT
ach Art eines unıyersalen Determinismus vorwegnehmen, esteht denn
auch zumındest die Möglıchkeıt, „tfür alle Menschen hoften‘ 14 hne dıie
543 1n Konstantinopel mıt dem Anathema belegte Apokatastasıs-Lehre des
Origenes re-etablieren, ”” der zufolge mıt Gewissheit davon auszugehen
sel, dass „dıe Strate der vottlosen Menschen ach einer estimmten
eıt eın Ende haben“ 19 werde, versah daher VOTL allem Hans Urs VOo Baltha-
SAr die These, „dafß die Reihe der [ bıblischen; Drohungen die UNn1-
versalen Aussagen hinsıchtlich eines Heıls tür alle; aufßer Kraft“
$ mıt einem deutlichen Fragezeichen. Denn weder bezüglich der einen
(ew1ge Verdammnıs eines Teıls) och hinsıchtlich der anderen Alternatıve
(Heıl tür alle) lässt sıch ıne letztgültige Gewissheıt vewınnen, ohne CCS
endzeıtliche Gericht 1n unzulässiıger Weıise vorwegzunehmen. *“ ber auch
WEl keıne endgültige Gewissheıt hinsıchtlich eines Haeıls tür alle veben
kann, 11U55 doch zumındest dem Einzelnen erlaubt seın hotten, dass

IIE Bischofskonferenz (He.), 47 5
172 Benedictus <Papa, VIE> [ . Katzınger , Eschatologıe. Tod und ew1ges Leben, Regensburg

Neuausgabe 2007, 173
1 3 Ebd
14 VOon Balthasar, 25 FAN diesem durch dıe systematısche Theologıe des 20. Jahrhunderts SOWIE

durch das 1L Vatiıkanısche Kaoanzıl wıeder als Grundzug des chrıistlichen G laubens angesehenen
(Cedanken vel auch -H. Menke, Artıkel „Heıilsuniversalısmus“, ın 1995 }, 349—1 55
welcher V „der fürbıittenden und fürleiıdenden Hoffnung (nıcht In der dıe Apokatastasıs-Lehre
bestimmenden Gewißheıt), dafß das eıl alle erreıicht Chrıistus alles In allen wırd (Eph 1, 10; Ko
1, 720)“’ spricht (ebd

15 Zur explızıten Abgrenzung des balthasarschen AÄAnsatzes einer „Hoffnung für alle  C6 11-
ber der Apokatastasıs- Lehre, dıe sıch ber den „eschatologıischen Vorbehalt“ hiınwegsetzend
ımmer schon den Ausgang des eschatologischen Gerichts vorwegnımmt, vel VT Balthasar,

16 41 „TI]V TV ÜOEBOV O VÜOOTLOV HOAÄCLOLV TEÄOC CT LLVCOL YOOVOV SEELV  S  CC
1/ VOon Balthasar, 25 Als Belege für eınen doppelten Ausgang des Gerichts und damıt für dıe (7e-

wıssheıt, Aass auf ew1g Verdammte veben wırd, sprechen ELW:; Mt I, 22; Mt 25, 31—46; Joh 9, 39
SOWIE Kor 6, 9f.:; dem stehen aber e1ıne nıcht unbeträchtliche Reıihe heilsunıyersalıstischer AÄus-

Joh 12, f.; Joh 12, 4/; 1ım 2, 4 £.; Tıt 2, 11; etr 3, ebr 9, 28; Rom 11, 52
15 Vel ON Balthasar, 25, welcher bemerkt: „Gewifßheit AfSt sıch nıcht vewınnen, aber olft-

LU AfSt sıch begründen. Das wırd der rund se1InN, weshalb dıe Kırche, dıe viele Menschen
heiliızgespraochen hat, sıch nıe ber das Verlorensein eiınes einzıgen yeäußert hat.“ Ebd.)
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bunden mit dem Angebot der Umkehr und des Lebens“.11 Dieses Angebot
zur reuevollen Umkehr sowie zur Aufnahme in die beseligende Gemein-
schaft mit Gott kann aber keinem Menschen leichtfertig gewährt noch ihm
wider dessen innerste Überzeugung aufgezwungen werden. Infolge der
„unbedingten Achtung Gottes vor der Freiheit seines Geschöpfes“12 ist des-
halb niemals ausgeschlossen, dass sich ein Geschöpf definitiv gegen Gott
entscheidet und damit in seiner ihn für immer vom Reich Gottes ausschlie-
ßenden Sündhaftigkeit verharrt; beruht doch – wie Joseph Ratzinger resü-
miert – Gottes „Himmel [. . .] auf der Freiheit, die auch dem Verdammten
das Recht lässt, seine Verdammnis zu wollen“. 13

Insofern sowohl Bibel wie kirchliche Glaubensüberlieferung von keiner
abschließenden Gewissheit in Bezug auf den Ausgang des eschatologischen
Gerichts sprechen und demnach dieses Gericht nicht schon hier und jetzt
nach Art eines universalen Determinismus vorwegnehmen, besteht denn
auch zumindest die Möglichkeit, „für alle Menschen zu hoffen“.14 Ohne die
543 in Konstantinopel mit dem Anathema belegte Apokatastasis-Lehre des
Origenes zu re-etablieren, 15 der zufolge mit Gewissheit davon auszugehen
sei, dass „die Strafe der [. . .] gottlosen Menschen [. . .] nach einer bestimmten
Zeit ein Ende haben“ 16 werde, versah daher vor allem Hans Urs von Baltha-
sar die These, „daß die Reihe der [biblischen; P. H.] Drohungen die [. . .] uni-
versalen Aussagen [hinsichtlich eines Heils für alle; P. H.] außer Kraft“ 17

setze, mit einem deutlichen Fragezeichen. Denn weder bezüglich der einen
(ewige Verdammnis eines Teils) noch hinsichtlich der anderen Alternative
(Heil für alle) lässt sich eine letztgültige Gewissheit gewinnen, ohne jenes
endzeitliche Gericht in unzulässiger Weise vorwegzunehmen. 18 Aber auch
wenn es keine endgültige Gewissheit hinsichtlich eines Heils für alle geben
kann, so muss doch zumindest dem Einzelnen erlaubt sein zu hoffen, dass

11 Dt. Bischofskonferenz (Hg.), 423.
12 Benedictus <Papa, XVI.> [J. Ratzinger], Eschatologie. Tod und ewiges Leben, Regensburg

Neuausgabe 2007, 173.
13 Ebd.
14 Von Balthasar, 25. Zu diesem durch die systematische Theologie des 20. Jahrhunderts sowie

durch das II. Vatikanische Konzil wieder als Grundzug des christlichen Glaubens angesehenen
Gedanken vgl. auch K.-H. Menke, Artikel „Heilsuniversalismus“, in: LThK3 4 (1995), 1349–1351,
welcher von „der fürbittenden und fürleidenden Hoffnung (nicht in der die Apokatastasis-Lehre
bestimmenden Gewißheit), daß das Heil alle erreicht u. Christus alles in allen wird (Eph 1,10; Ko
1,15–20)“, spricht (ebd. 1351).

15 Zur expliziten Abgrenzung des balthasarschen Ansatzes einer „Hoffnung für alle“ gegen-
über der Apokatastasis-Lehre, die – sich über den „eschatologischen Vorbehalt“ hinwegsetzend –
immer schon den Ausgang des eschatologischen Gerichts vorwegnimmt, vgl. von Balthasar, 9.

16 DH 411: „τ�ν τ�ν [. . .] �σε��ν �ν	ρ�πων κ�λασιν [. . .] τ�λ�ς κατ� τινα �ρ�ν�ν [. . .] ��ειν“.
17 Von Balthasar, 25. Als Belege für einen doppelten Ausgang des Gerichts und damit für die Ge-

wissheit, dass es auf ewig Verdammte geben wird, sprechen etwa Mt 5, 22; Mt 25, 31–46; Joh 9, 39
sowie 1 Kor 6, 9 f.; dem stehen aber eine nicht unbeträchtliche Reihe heilsuniversalistischer Aus-
sagen entgegen: Joh 12, 31f.; Joh 12, 47; 1 Tim 2, 4 f.; Tit 2, 11; 2 Petr 3, 9; Hebr 9, 28; Röm 11, 32.

18 Vgl. von Balthasar, 25, welcher bemerkt: „Gewißheit läßt sich nicht gewinnen, aber Hoff-
nung läßt sich begründen. Das wird der Grund sein, weshalb die Kirche, die so viele Menschen
heiliggesprochen hat, sich nie über das Verlorensein eines einzigen geäußert hat.“ (Ebd.)
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Ende alle, WE auch „nıcht 1n gleicher Weise der Tatel des eW1-
CI Hochzeitsmahls‘ teilhaben werden.

Wiürden jedoch nıcht verade denkt Ianl etiw221 dıie Anfang zıtlerte
Aussage Elie Wıesels die Opter ablehnen, eiliner solchen „ JIafel des
ewıgen Hochzeıitsmahls“ vemeıInsam mıt ıhren Tätern, denen S1€e keı-
1E  - Umständen vergeben bereıit sınd, Platz nehmen? Und könnte sıch
(sJott dann erlauben, sıch über das DZEWI1SS nıcht unberechtigte Anlıegen der
Opter hinwegzusetzen un den Tätern *  Jjene Schuld vergeben, dıie S1€e 1mM
Zuge ıhres TaUsSahııech Verhaltens vegenüber ıhren Mıtmenschen auf sıch c
laden haben? Fielen wI1e ırk ÄAnsorge poımntiert resumıert „einer solchen
Vergebung nıcht die Opter eın zweıtes Mal iınsofern ZU. Opfter, als S1€e m1t-
ansehen mussten, w1e ıhren Henkern vergeben wırd“ D 20 Wenn aber (3JoOtt die
Klagen der Opter nıcht ungehört 1mM leeren Raum verhallen lassen wıll, annn
dann das eschatologische Gericht eINZ1g unı alleın als Gericht (sJottes über
den Menschen vefasst werden, oder mussten nıcht vielmehr auch dıie Opfter
1n den Kang VOo Klägern oder ar (Miıt-)Richtern erhoben werden?

Soll] der Unterschied zwıschen Tätern unı Optern 1mM eschatologischen
Gericht nıcht eintach nıyelliert werden, 1St unerlässlıich, wI1e Magnus
Striet betont, dass „1N der Idee (sJottes 1ine Freiheit postuliert [ wiırd; H.]J,
die die Freiheit VOo Optern un Tätern uneingeschränkt achtet, unı doch
durch die Macht ıhrer Liebe dıie Täter dazu 1n Freıiheit ermächtigt, Ver-
zeihung bıtten, un den Optern des erlıttenen Leıids ermöglıcht,
die Verzeihung vewähren“ 71 Denn ine den Optern durch einen Drıtten

namlıch durch (sJott aufoktroyierte Versöhnung ware nıemals 1ine wahr-
hatte Versöhnung, welche doch L1UTL 1n orm einer treiıen Zustimmung aller
Beteiligten gelingen annn unı dıie alleın haben 1St, sofern die Möglichkeıt
ıhres Miısslingens zumındest als enkbar erscheint. Im Zuge eiliner unbeding-
ten Achtung der den Geschöpten verliıehenen Freiheit durch (sJott 1St
tolglich ertorderlıch, sıch das Gericht als einen „Prozess“ vorzustellen, „1N
dem die vegensätzlichen Fragen un Anklagen zwıischen (3JoOtt unı Mensch
un zwıischen den Menschen 1n 1ine Beziehungsdynamık geraten deren
Telos nıcht VOo vornhereın unverrückbar teststeht.

Die vorliegenden Überlegungen stellen sıch iınsofern ZUuUr Aufgabe, 1ine
„intersubjektive Dimension“ des eschatologischen Gerichts als zumındest

17 Benedictus <Papa, AV{TL.>, Enzyklıka Spe Salvı V apst Benedikt AVI dıe Bıschöfe,
dıe Priester und Dıakone, dıe yottgeweınhten Personen und alle Christgläubigen ber dıe
christliche Hoffnung, herausgegeben VSekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, D, korri-
z1erte Auflage, Bonn 2008, Nr. 44

A ÄNnsSorge, Vergebung auf Kosten der Opfter? mrıisse einer Theologıe der Versöhnung, 1n'
SaThZ 2002), 36—58, ler 16

Striet, Versuch ber dıe Auflehnung. Philosophisch-theologische Überlegungen ZULXI

Theodizeefrage, 1n' Aagner (Hg.), Mıt (zOtt streıten. Neue Zugänge ZU. Theodizee-Problem,
Freiburg Br u A, | 45—89, ler /5

JJ Fuchs, Unerhörte Klage ber den Tod hınaus! Überlegungen ZULXI Eschatologıe der Klage,
1n' Jahrbuch Biblische Theologıe; Band 16 Klage, Neukırchen/Vluyn 2001, 34/-379, ler 365

AA ]‚ TÜück, Versöhnung zwıschen Tätern und Opftern? FEın soteriologischer Versuch ANDE-
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am Ende alle, wenn auch „nicht [. . .] in gleicher Weise an der Tafel des ewi-
gen Hochzeitsmahls“ 19 teilhaben werden.

Würden jedoch nicht gerade – denkt man etwa an die zu Anfang zitierte
Aussage Elie Wiesels – die Opfer es ablehnen, an einer solchen „Tafel des
ewigen Hochzeitsmahls“ gemeinsam mit ihren Tätern, denen sie unter kei-
nen Umständen zu vergeben bereit sind, Platz zu nehmen? Und könnte sich
Gott dann erlauben, sich über das gewiss nicht unberechtigte Anliegen der
Opfer hinwegzusetzen und den Tätern jene Schuld zu vergeben, die sie im
Zuge ihres grausamen Verhaltens gegenüber ihren Mitmenschen auf sich ge-
laden haben? Fielen – wie Dirk Ansorge pointiert resümiert – „einer solchen
Vergebung nicht die Opfer ein zweites Mal insofern zum Opfer, als sie mit-
ansehen müssten, wie ihren Henkern vergeben wird“?20 Wenn aber Gott die
Klagen der Opfer nicht ungehört im leeren Raum verhallen lassen will, kann
dann das eschatologische Gericht einzig und allein als Gericht Gottes über
den Menschen gefasst werden, oder müssten nicht vielmehr auch die Opfer
in den Rang von Klägern oder gar (Mit-)Richtern erhoben werden?

Soll der Unterschied zwischen Tätern und Opfern im eschatologischen
Gericht nicht einfach nivelliert werden, so ist es unerlässlich, wie Magnus
Striet betont, dass „in der Idee Gottes eine Freiheit postuliert [wird; P. H.],
die die Freiheit von Opfern und Tätern uneingeschränkt achtet, und doch
durch die Macht ihrer Liebe die Täter dazu in Freiheit ermächtigt, um Ver-
zeihung zu bitten, und es den Opfern trotz des erlittenen Leids ermöglicht,
die Verzeihung zu gewähren“. 21 Denn eine den Opfern durch einen Dritten
– nämlich durch Gott – aufoktroyierte Versöhnung wäre niemals eine wahr-
hafte Versöhnung, welche doch nur in Form einer freien Zustimmung aller
Beteiligten gelingen kann und die allein zu haben ist, sofern die Möglichkeit
ihres Misslingens zumindest als denkbar erscheint. Im Zuge einer unbeding-
ten Achtung der den Geschöpfen verliehenen Freiheit durch Gott ist es
folglich erforderlich, sich das Gericht als einen „Prozess“ vorzustellen, „in
dem die gegensätzlichen Fragen und Anklagen zwischen Gott und Mensch
und zwischen den Menschen in eine Beziehungsdynamik geraten“,22 deren
Telos nicht von vornherein unverrückbar feststeht.

Die vorliegenden Überlegungen stellen sich insofern zur Aufgabe, eine
„intersubjektive Dimension“ 23 des eschatologischen Gerichts als zumindest

19 Benedictus <Papa, XVI.>, Enzyklika Spe Salvi von Papst Benedikt XVI. an die Bischöfe, an
die Priester und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubigen über die
christliche Hoffnung, herausgegeben vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 3., korri-
gierte Auflage, Bonn 2008, Nr. 44.

20 D. Ansorge, Vergebung auf Kosten der Opfer? Umrisse einer Theologie der Versöhnung, in:
SaThZ 6 (2002), 36–58, hier 36.

21 M. Striet, Versuch über die Auflehnung. Philosophisch-theologische Überlegungen zur
Theodizeefrage, in: H. Wagner (Hg.), Mit Gott streiten. Neue Zugänge zum Theodizee-Problem,
Freiburg i. Br. [u. a.] 21998, 48–89, hier 75.

22 O. Fuchs, Unerhörte Klage über den Tod hinaus! Überlegungen zur Eschatologie der Klage,
in: Jahrbuch Biblische Theologie; Band 16: Klage, Neukirchen/Vluyn 2001, 347–379, hier 363.

23 J.-H. Tück, Versöhnung zwischen Tätern und Opfern? Ein soteriologischer Versuch ange-
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wahrscheinlich vorzustellen und damıt auch den Klagen der Opter ine Be-
deutung tür CI1CS Gericht beizumessen. Meıne Ausführungen schließen sıch
damıt iındırekt Jan-Heıner Tucks Versuch Al den verengten Blickwinkel 11 -
nerhalb der klassıschen Soteriologie überwınden un Erlösung nıcht
mehr „primär Als Befreiung O  S Sünde UN Schuld“ ,“ sondern verade auch

dem Blickwinkel VOo zwıischenmenschlicher Versöhnung unı der
DEWISS qualitativ anders geaArtieLICN Erlösungsbedürtftigkeıit VOo Optern
betrachten. Dabeı 1St jedoch WI1€e 1n einem ersten Schritt zeıgen seın
wırd keineswegs notwendig, yehc „Beziehungsdynamık“ des eschatologi-
schen Gerichts auch als „Gericht des Menschen über Gott“* tassen und
SOmlıt, 1n der Nachfolge VOo (JIttmar Fuchs, die Theodizeefrage einem
Bestandteil *  Jjenes Gerichts machen. Man wuürde auf diese Weilise viel
lässt sıch 1er schon N vielmehr vorschnell die Verantwortlichkeit der
Täter tür die VOo ıhnen begangenen Gräueltaten auf 1ine höhere Nstanz ab-
wälzen. IDIE rage ach der Möglichkeit eines zwıischenmenschlichen Ver-
zeihens VOo eigentlich Unverzeihbarem, WI1€e 1n sicherlich unüuberbietba-
LEL We1lse 1n Auschwitz ZUTLAgC 1St, wuüurde dabe1 ar nıcht erst 1n den
Blick kommen. och musste verade diese 1Ns Zentrum theologischer efle-
xionen gerückt werden, WE ine „Hoffnung tür alle“ Sınne VOo Bal-
thasars nıcht VOo vornhereın als aussichtslos erscheinen soll In einem letz-
ten Schritt wırd schliefßlich nötig se1N, VOTL dem Hıntergrund einer
ıntersubjektiven Dimension des eschatologischen Gerichts erneut ach der
Raolle (sJottes als des endzeıtlichen Rıchters tragen. Dabei wırd sıch 7e1-
CI, dass 1mM Sinne Joseph Ratzıngers „das endzeiıtliche Gericht 1n eın

Verhältnis ZUuUr Christologie vebracht werden IHNUSS, WEl die Anlıe-
CI der Opfter nıcht L1UTL 1ine periıphere Rolle 1mM Kontext dieses Gerichts
spielen sollen

Freiheit als Geschenk un Aufgabe. Von der Theodizee
ZU  ja Anthropodizee

Unbestreıitbar oibt unzählige Opfter iınnerhalb der Geschichte, denen auch
beı gENAUCSTEM Hınsehen keıinerlei Schuld nachweısbar se1in scheınt un
deren Leiden SOm1t durch nıchts rechttertigen 1ST. Dass sıch dabe1 das
Klagen angesichts *  jener Opter nıcht alleın auf die unmıttelbaren Täter C1-

strecken IHNUSS, sondern dass letztlich auch „Gott als der angeklagt werden
\ darf; H.], der dies alles se1n lässt‘ diese Überlegung VELINAS
nächst 1ne ZEWISSE Plausibilität tür sıch verbuchen. Fın Beispiel hıerfür

sıchts der Shoa, 1n' ThGI O 1999), 364—-581, ler 365 Mıt einem stärkeren Fokus auf dıe Escha-
tologıe vel hıerzu neuerdings TÜück, Inkarnıerte Feindesliebe (sıehe Anmerkung 6), 2472258

AL Ebd 365
D Fuchs, Unerhörte Klage ber den Tod hınaus!, 365
A0 Benedictus <Papa, VES [ . Katzınger/, Eschatologıe (sıehe Anmerkung 12), 1684
AF Fuchs, Das Jüungste Gericht. Hoffnung auf Gerechtigkeit, Regensburg 2007, X35
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wahrscheinlich vorzustellen und damit auch den Klagen der Opfer eine Be-
deutung für jenes Gericht beizumessen. Meine Ausführungen schließen sich
damit indirekt Jan-Heiner Tücks Versuch an, den verengten Blickwinkel in-
nerhalb der klassischen Soteriologie zu überwinden und Erlösung nicht
mehr „primär als Befreiung von Sünde und Schuld“, 24 sondern gerade auch
unter dem Blickwinkel von zwischenmenschlicher Versöhnung und der –
gewiss qualitativ anders gearteten – Erlösungsbedürftigkeit von Opfern zu
betrachten. Dabei ist es jedoch – wie in einem ersten Schritt zu zeigen sein
wird – keineswegs notwendig, jene „Beziehungsdynamik“ des eschatologi-
schen Gerichts auch als „Gericht des Menschen über Gott“25 zu fassen und
somit, in der Nachfolge von Ottmar Fuchs, die Theodizeefrage zu einem
Bestandteil jenes Gerichts zu machen. Man würde auf diese Weise – so viel
lässt sich hier schon sagen – vielmehr vorschnell die Verantwortlichkeit der
Täter für die von ihnen begangenen Gräueltaten auf eine höhere Instanz ab-
wälzen. Die Frage nach der Möglichkeit eines zwischenmenschlichen Ver-
zeihens von eigentlich Unverzeihbarem, wie es in sicherlich unüberbietba-
rer Weise in Auschwitz zutage getreten ist, würde dabei gar nicht erst in den
Blick kommen. Doch müsste gerade diese ins Zentrum theologischer Refle-
xionen gerückt werden, wenn eine „Hoffnung für alle“ im Sinne von Bal-
thasars nicht von vornherein als aussichtslos erscheinen soll. In einem letz-
ten Schritt wird es schließlich nötig sein, vor dem Hintergrund einer
intersubjektiven Dimension des eschatologischen Gerichts erneut nach der
Rolle Gottes als des endzeitlichen Richters zu fragen. Dabei wird sich zei-
gen, dass im Sinne Joseph Ratzingers „das endzeitliche Gericht [. . .] in ein
[. . .] Verhältnis zur Christologie gebracht“ 26 werden muss, wenn die Anlie-
gen der Opfer nicht nur eine periphere Rolle im Kontext dieses Gerichts
spielen sollen.

2. Freiheit als Geschenk und Aufgabe. Von der Theodizee
zur Anthropodizee

Unbestreitbar gibt es unzählige Opfer innerhalb der Geschichte, denen auch
bei genauestem Hinsehen keinerlei Schuld nachweisbar zu sein scheint und
deren Leiden somit durch nichts zu rechtfertigen ist. Dass sich dabei das
Klagen angesichts jener Opfer nicht allein auf die unmittelbaren Täter er-
strecken muss, sondern dass letztlich auch „Gott als der angeklagt werden
[darf; P. H.], der dies alles so sein lässt“, 27 diese Überlegung vermag zu-
nächst eine gewisse Plausibilität für sich zu verbuchen. Ein Beispiel hierfür

sichts der Shoa, in: ThGl 89 (1999), 364–381, hier 365. Mit einem stärkeren Fokus auf die Escha-
tologie vgl. hierzu neuerdings Tück, Inkarnierte Feindesliebe (siehe Anmerkung 6), 242–258.

24 Ebd. 365.
25 Fuchs, Unerhörte Klage über den Tod hinaus!, 363.
26 Benedictus <Papa, XVI.> [J. Ratzinger], Eschatologie (siehe Anmerkung 12), 164.
27 O. Fuchs, Das Jüngste Gericht. Hoffnung auf Gerechtigkeit, Regensburg 2007, 83.
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1efert Iwan Karamasow 1n Dostojewskıs Roman „Die Brüder Karamasow“
Dort verwelst dieser vegenüber seinem Zuhörer Aljoscha, den damıt 1n
oröfßte ceelische Qualen sturzt, auf das ıhm ALLS einer Zeıtungsnotiz be-
kannte Schicksal eines achtjährigen Jungen Nachdem der unge beım Spie-
len den Lieblingshund eines Großgrundbesitzers mıt einem Stein verletzt
hatte, wurde ZUuUr Strafe unı zudem VOTL den ugen se1iner eigenen Multter
VOo den Jagdhunden eben *  Jjenes Grofßgrundbesitzers Tode vehetzt.

wWwar akzeptiert Iwan das Argumentationsmuster eliner „Solıdarıtät der
Menschen 1n der Sunde“ 7 Allerdings 1St ıhm unbegreıflich, WI1€e Ianl auch
mıt Blick auf augenscheinlich unschuldige Kınder VOo eiliner solchen Solida-
rtät sprechen könne. Sicherlich VEIINAS Ianl einzuwenden, „das ınd
werde orofß unı hätte dann celbst übergenug eıt ZU Sündıgen“; aber
CENIZSEADNELT Iwan, yehc Hypothese entschieden 1n ıhre Schranken verweıisend

„dieser kleine Knabe wurde doch schon 1mM achten LebensJjahr VOo Hun-
den zerrissen ... Von einer Schuldgeschichte *  Jjenes Jungen, durch die
dessen Tod auch LUr ansatzweıse gerechtfertigt ware, annn Iwan zufolge
nıcht die ede c<e1n. Es siınd verade die Erfahrungen solcher zwıischen-
menschlicher Gräueltaten, welche ALLS der Sıcht Iwans „Jede höhere Harmo-
n1ıe lediglich als ohn vegenüber den Optern erscheinen lassen. Die Vor-
stellung eines Jungsten Gerichts, bel welchem „dıe Multter den Peiniger, der
ıhren Sohn VOo Hunden hat zerreißen lassen, MAarmt un alle drei
TIränen sıngen: ‚Gerecht bıst du, Herr c annn ach Iwans Begritten, celbst

c 51WEl dann durch (sJott „alles se1ne Erklärung Ainden wırd, L1UTL 1ine Farce
bedeuten.

Iwan bestreıtet namlıch nıcht 1L1LUTL die „moralısche Legiıtimitäl stellvertre-
tender Vergebung“ kategorisch, WEl erklärt, dass dıie Multter *  Jjenes auf
IIWeıise ermordeten Jungen War „ihr unerme(dfiliches Mutltterleid

un ıhren Schmer”z verzeihen“ dürte, nıcht jedoch dıie Leiden ıhres VOo

Hunden zerfleischten Kındes: „dazu hat S1€e eın Recht, auch dann nıcht,
WEl ıhr ınd celbst dem Peiniger verziehe“ 50 Iwans Argumentatıon 1St
och welılt radıkaler, ındem nıcht L1UTL ine stellvertretende Vergebung,
sondern 1ine Vergebung mıt Blick auf solch schreckliches Leiden überhaupt
ausschliefßt, da Vergebung letztlich eiliner Abwertung un Bagatellisie-
PUNS *  Jjenes unvorstellbaren Leidens tühren wuürde: „Gibt 1n der Welt eın
Wesen, das verzeıhen könnte, welches das Recht hätte, verzeihen?“,
tragt Iwan mıt Blick auf den Jungsten Tag, welchem doch alle Menschen

A Dostojewskt, Di1e Brüder Karamasow. Koman, ALLS dem Russıschen übertragen V

Rahsin, München/Zürich :/1996, 397
Au Ebd. 398
50 Ebd.

Ebd.
E ÄNnSOrgE, 45 Sa bemerkt Ansorge „Ihr Leıiden scheıint den Opftern eine unveräufßerliche

Würde verleihen, In der S1E durch nıemanden verireien werden können, hne eın Zzweıtes Mal
Unrecht erleiıcden“ (ebd. 45)

54 Dostojewskt, Di1e Brüder Karamaso w (sıehe Anmerkung 28), 399
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liefert Iwan Karamasow in Dostojewskis Roman „Die Brüder Karamasow“.
Dort verweist dieser gegenüber seinem Zuhörer Aljoscha, den er damit in
größte seelische Qualen stürzt, auf das ihm aus einer Zeitungsnotiz be-
kannte Schicksal eines achtjährigen Jungen: Nachdem der Junge beim Spie-
len den Lieblingshund eines Großgrundbesitzers mit einem Stein verletzt
hatte, wurde er zur Strafe und zudem vor den Augen seiner eigenen Mutter
von den Jagdhunden eben jenes Großgrundbesitzers zu Tode gehetzt.

Zwar akzeptiert Iwan das Argumentationsmuster einer „Solidarität der
Menschen in der Sünde“. 28 Allerdings ist ihm unbegreiflich, wie man auch
mit Blick auf augenscheinlich unschuldige Kinder von einer solchen Solida-
rität sprechen könne. Sicherlich vermag man einzuwenden, „das Kind
werde groß und hätte dann selbst übergenug Zeit zum Sündigen“; aber – so
entgegnet Iwan, jene Hypothese entschieden in ihre Schranken verweisend
– „dieser kleine Knabe wurde doch schon im achten Lebensjahr von Hun-
den zerrissen . . .“. 29 Von einer Schuldgeschichte jenes Jungen, durch die
dessen Tod auch nur ansatzweise gerechtfertigt wäre, kann Iwan zufolge
nicht die Rede sein. Es sind gerade die Erfahrungen solcher zwischen-
menschlicher Gräueltaten, welche aus der Sicht Iwans „jede höhere Harmo-
nie“ 30 lediglich als Hohn gegenüber den Opfern erscheinen lassen. Die Vor-
stellung eines Jüngsten Gerichts, bei welchem „die Mutter den Peiniger, der
ihren Sohn von Hunden hat zerreißen lassen, umarmt und alle drei unter
Tränen singen: ,Gerecht bist du, o Herr‘“, kann nach Iwans Begriffen, selbst
wenn dann durch Gott „alles seine Erklärung finden“31 wird, nur eine Farce
bedeuten.

Iwan bestreitet nämlich nicht nur die „moralische Legitimität stellvertre-
tender Vergebung“ 32 kategorisch, wenn er erklärt, dass die Mutter jenes auf
so grausame Weise ermordeten Jungen zwar „ihr unermeßliches Mutterleid
und ihren Schmerz verzeihen“ dürfe, nicht jedoch die Leiden ihres von
Hunden zerfleischten Kindes: „dazu hat sie kein Recht, auch dann nicht,
wenn ihr Kind selbst dem Peiniger verziehe“. 33 Iwans Argumentation ist
noch weit radikaler, indem er nicht nur eine stellvertretende Vergebung,
sondern eine Vergebung mit Blick auf solch schreckliches Leiden überhaupt
ausschließt, da Vergebung letztlich zu einer Abwertung und Bagatellisie-
rung jenes unvorstellbaren Leidens führen würde: „Gibt es in der Welt ein
Wesen, das verzeihen könnte, welches das Recht hätte, zu verzeihen?“, so
fragt Iwan mit Blick auf den Jüngsten Tag, an welchem doch alle Menschen

28 F. M. Dostojewski, Die Brüder Karamasow. Roman, aus dem Russischen übertragen von
E. K. Rahsin, München/Zürich 271996, 397.

29 Ebd. 398.
30 Ebd.
31 Ebd.
32 Ansorge, 45. So bemerkt Ansorge: „Ihr Leiden scheint den Opfern eine unveräußerliche

Würde zu verleihen, in der sie durch niemanden vertreten werden können, ohne ein zweites Mal
Unrecht zu erleiden“ (ebd. 45).

33 Dostojewski, Die Brüder Karamasow (siehe Anmerkung 28), 399.
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auch die Opter als Auterweckte ZUSESCH seın werden, worauthin tort-
tährt „Ich 111 keıne Harmonıie, ALLS Liebe ZUuUr Menschheıt 111 ıch S1€e
nıcht.“ Gerade ALLS „Liebe ZUuUr Menschheıit“ und des Gedenkens die
durch Vergebung 1L1LUTL bagatellisıerenden Leiden unzähliger Opfter wıllen
plädiert Iwan tür das „Verbot eiliner schliefßlichen Versöhnung‘ 55 oder
cehe sıch dazu CZWUNSCNH, seın „Eintrittsbillet“ tür einen derartigen
Umständen versöhnten Hımmuel zurückzugeben.

och auch die Vorstellung ewıger „Höllenqualen der Peiniger“ VEIINAS
Iwan zufolge keıine Wiıedergutmachung tür das dem Tode vequälten
Jungen begangene Unrecht elisten. Abgesehen davon, dass I1a  - adurch
dem entsetzlichen Leıiıden des Jungen nıcht verecht würde, stellt sıch dabe1
näamlıch die Frage, W 45 dies tür 1ine das Gelingen der Schöpfung varantıe-
rende „Harmonıie \ ware; H.]J, WEl och 1ne Höolle oibt“.  c 37 Iwan lässt
die Überlegung bewusst 1n ıne Aporıe muüunden: Weder vesteht die MOg-
ıchkeit eliner eschatologischen Versöhnung Z och annn 1ine Höolle tür
diejenıgen akzeptieren, denen 1ine auf Versöhnung hinauslautende erge-
bung verweıgert werden musste, da eın solcher (Irt dıie abschließende Har-
monı1e des Schöpfungsganzen radıkal infrage stellen wuürde. Der Gedanke
eiliner Unmöglichkeıit allumtassender Versöhnung ınfolge e1nes innerge-
schichtlichen Leids, welches sıch allen Verstehenskategorien entziehen
scheıint, erhält damıt ıne theodizeekritische Spitze; aufs Deutlichste trıtt
diese 1mM Zuge der tolgenden rhetorischen rage Iwans seinen Bruder Al-
joscha ZUTLAagE:

Wuürdest du, WCCI1I1 du celbst den malzZe Bau der esetze für das Menschenge-
schlecht errichten hättest, mıiıt dem 1e] 1mM Auge, ZU Schlufß alle Menschen ylück-
ıch machen, doch ZuUur Erreichung dieses Zieles mudiftest du unbedingt,
als unvermei1dliche Vorbedingung jenem Zweck, meıinethalben 1L1UI e1ın einNZIYES
WI1NZ1IgES Geschöpifchen ode quälen wurdest du ann einwillıgen, die-
CI Bedingung der Architekt des Baues cse1n”

Die VOo Iwan iıntendierte Äntwort 1St klar (3JoOtt hätte ALLS eın moralıschen
Gründen die Schöpfung erst ar nıcht 1Ns Daseın ruten sollen An Radıkalıi-
tat vewınnt 1n Dostojewskıs Roman *  jener „Protest (ott“ SOWI1e das
damıt einhergehende „Verbot einer schliefslichen Versöhnung“ och da-
durch, dass der Autor beıdes nıcht einem atheıistischen, sondern einem
„gläubigen Bewusstsein 1Ns (jew1lssen schreıibt

Ist aber wırklich unumgänglıch, dass IHanl, w1e Iwans Gesprächspart-
NeTr Aljoscha, angesichts eliner solchen Argumentatıon 1n Resignation VOCI-

34 Ebd 399
35 Striet, Versuch ber d1e Auflehnung (sıehe Anmerkung 21), 59
59 Dostojewsk A 399
Sr Ebd
48 Ebd 399
50 Striet, 59 Sa bemerkt Iwan ausdrücklich: „Nıcht (zOtt IST. CS den iıch ablehne, Aljoscha, iıch

vebe ıhm LLLUTE dıe Eintrittskarte zu jenem versöhnten Hımmael:; ergebenst zurück.“ /Zitiert
AL Dostojewsk A 399
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– auch die Opfer – als Auferweckte zugegen sein werden, woraufhin er fort-
fährt: „Ich will keine Harmonie, aus Liebe zur Menschheit will ich sie
nicht.“ 34 Gerade aus „Liebe zur Menschheit“ und um des Gedenkens an die
durch Vergebung nur zu bagatellisierenden Leiden unzähliger Opfer willen
plädiert Iwan für das „Verbot einer schließlichen Versöhnung“; 35 oder er
sehe sich dazu gezwungen, sein „Eintrittsbillet“36 für einen unter derartigen
Umständen versöhnten Himmel zurückzugeben.

Doch auch die Vorstellung ewiger „Höllenqualen der Peiniger“ vermag
Iwan zufolge keine Wiedergutmachung für das an dem zu Tode gequälten
Jungen begangene Unrecht zu leisten. Abgesehen davon, dass man dadurch
dem entsetzlichen Leiden des Jungen nicht gerecht würde, stellt sich dabei
nämlich die Frage, was dies für eine das Gelingen der Schöpfung garantie-
rende „Harmonie [wäre; P. H.], wenn es noch eine Hölle gibt“. 37 Iwan lässt
die Überlegung bewusst in eine Aporie münden: Weder gesteht er die Mög-
lichkeit einer eschatologischen Versöhnung zu, noch kann er eine Hölle für
diejenigen akzeptieren, denen eine auf Versöhnung hinauslaufende Verge-
bung verweigert werden müsste, da ein solcher Ort die abschließende Har-
monie des Schöpfungsganzen radikal infrage stellen würde. Der Gedanke
einer Unmöglichkeit allumfassender Versöhnung infolge eines innerge-
schichtlichen Leids, welches sich allen Verstehenskategorien zu entziehen
scheint, erhält damit eine theodizeekritische Spitze; aufs Deutlichste tritt
diese im Zuge der folgenden rhetorischen Frage Iwans an seinen Bruder Al-
joscha zutage:

Würdest du, wenn du selbst [. . .] den ganzen Bau der Gesetze für das Menschenge-
schlecht zu errichten hättest, mit dem Ziel im Auge, zum Schluß alle Menschen glück-
lich zu machen, [. . .] – doch zur Erreichung dieses Zieles müßtest du zuvor unbedingt,
als unvermeidliche Vorbedingung zu jenem Zweck, meinethalben nur ein einziges
winziges Geschöpfchen zu Tode quälen [. . .] – würdest du dann einwilligen, unter die-
ser Bedingung der Architekt des Baues zu sein? 38

Die von Iwan intendierte Antwort ist klar: Gott hätte aus rein moralischen
Gründen die Schöpfung erst gar nicht ins Dasein rufen sollen. An Radikali-
tät gewinnt in Dostojewskis Roman jener „Protest gegen Gott“ sowie das
damit einhergehende „Verbot einer schließlichen Versöhnung“ noch da-
durch, dass der Autor beides nicht einem atheistischen, sondern einem
„gläubigen Bewusstsein ins Gewissen schreibt“. 39

Ist es aber wirklich unumgänglich, dass man, wie Iwans Gesprächspart-
ner Aljoscha, angesichts einer solchen Argumentation in Resignation ver-

34 Ebd. 399.
35 Striet, Versuch über die Auflehnung (siehe Anmerkung 21), 59.
36 Dostojewski, 399.
37 Ebd.
38 Ebd. 399f.
39 Striet, 59. So bemerkt Iwan ausdrücklich: „Nicht Gott ist es, den ich ablehne, Aljoscha, ich

gebe ihm nur die Eintrittskarte [zu jenem versöhnten Himmel; P. H.] ergebenst zurück.“ Zitiert
aus: Dostojewski, 399.



VERGEBUNG LETZTEN (JERICHT?

tällt, ohne auch LUr das Geringste hıeraut CNISESNEN können? Sicher:
Dass auch L1UTL eın Mensch Ende w1e Iwan seın „Eintrittsbillet“ zurück-
oibt und damıt einer abschliefßenden Harmonie den Boden entzieht, dies 1St
als Möglıichkeıit nıcht auszuschließen. och dass, wI1e 1n Fortschreibung der
ıwanschen Argumentatıon ALLS heutiger Perspektive erganzen ware, „dıe
ew1ge Harmonie ar nıcht erhoftt werden darf, un War deshalb, weıl
schon *  Jetzt entschieden ware, dafß 1ine solche Harmonıie, die ohne Rechtter-
tigung (sJottes nıcht haben 1St, ıhren Preıs, die rmordeten VOo Ausch-
wıtz nıcht wert ware diese kompromıisslose Schlussfolgerung wırd sıch
gleichtalls befragen lassen mussen. wWwar bleıibt ımmer die „bange rage ,
ob (sJott diese Versöhnung gelingen wırd“, aber SCHAUSO annn das „Ver
trauen darauf, dafß (3JoOtt durch se1ne Liebe den Fragenden, auch den —

41vesichts VOo Auschwitz Fragenden, vewınnen VELINAS nıcht Partout
als jeglicher Grundlage entbehren: zurückgewiesen werden.

Man 11U55 keineswegs, WI1€e dies Hans Jonas 1n seinem Vortrag „Der (30t-
tesbegriff ach Auschwitz“ gleichwohl ylaubte tun mussen, als gleichsam
etzten Ausweg ALLS diesem Dilemma „die althergebrachte (mıiıttelalterliche)
Doktrin absoluter, unbegrenzter yöttlicher Macht:‘ vanzlıch verwerten
un 1U 1mM Zuge eliner Radıkalisierung der „Idee des Zimzum der
Lurianiıschen Kabbala 4 5 VOo einem „leidenden (sJott 44 sprechen, welcher
sıch 1mM Augenblick der Schöpfung des treiıen Werdens der Welt wıllen
zurückzieht und auf celine eigene Allmacht Verzicht leistet, sodass ıhm
anschliefßfßend beım Anblick der menschlichen Gräueltaten möglıcher-
welse 35 das Werdenlassen der Welt SCICUCI mu{fs“ 45 Es verhält sıch keı-
CS WCSS > dass angesichts der Ex1istenz des menschlichen Bosen, wel-
ches alleın 1n den vorliegenden Überlegungen Ja veht, die drei klassıschen
yöttlichen „Attrıbute absolute Güte, absolute Macht unı Verstehbar-
eıt 1n einem solchen Verhältnis [ alleın bestehen können; H.], dafß
jede Verbindung VOo zwelen VOo ıhnen das drıtte ausschliefst“.  « 46 Dass Ianl

sıch (sJott angesichts derart unvorstellbarer Gräueltaten vonselten der Men-
schen alleın och als oütıg vorstellen könne, ındem I1a  - ıhm das Allmachts-

4 Striet, 60 W1e Aagnus Striet bemerkt, steht Iwans hybrıde Argumentatıon für eine schon
ler und Jetzt yetroftene Entscheidung der Theodizeefrage dem Plädoyer Johann Baptıst Metz‘
für eın Verständnis der Theodizeefrage als „eschatologıische rage  6n yveradezun nämlıch
als „Frage, auf dıe dıe Theologıe keıne alles versöhnende ÄAntwort ausarbeıtet, sondern für dıe S1E
ımmer LICLI eine Sprache sucht, S1€E unvergeflıch machen“ (Johann Daptıst Metz, Theodizee-
empfindlıche (zottesrede, 1n' Ders. _ Hg.], Landschaftt ALLS Schreien. Zur Dramatık der Theodizee-
irage, Maınz 1995, —_1 ler‘ S

Striet, 672
4 Jonas, Der CGottesbegriff ach Auschwitz. Eıne jücdısche Stimme, 1n' Hofius (He.), Re-

flexiıonen Ainsterer Zeıt. / wel Vortrage V Fritz Stern und Hans Jonas, Tübıngen 1984, 63—56,
ler i

4 5 Ebd. S4
41 Ebd. 77
4 Ebd. 5
46 Ebd. 79
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fällt, ohne auch nur das Geringste hierauf entgegnen zu können? Sicher:
Dass auch nur ein Mensch am Ende wie Iwan sein „Eintrittsbillet“ zurück-
gibt und damit einer abschließenden Harmonie den Boden entzieht, dies ist
als Möglichkeit nicht auszuschließen. Doch dass, wie in Fortschreibung der
iwanschen Argumentation aus heutiger Perspektive zu ergänzen wäre, „die
ewige Harmonie gar nicht erhofft werden darf, und zwar deshalb, weil
schon jetzt entschieden wäre, daß eine solche Harmonie, die ohne Rechtfer-
tigung Gottes nicht zu haben ist, ihren Preis, die Ermordeten von Ausch-
witz nicht wert wäre“, 40 diese kompromisslose Schlussfolgerung wird sich
gleichfalls befragen lassen müssen. Zwar bleibt immer die „bange Frage [. . .],
ob Gott diese Versöhnung gelingen wird“, aber genauso kann das „Ver-
trauen darauf, daß Gott [. . .] durch seine Liebe den Fragenden, auch den an-
gesichts von Auschwitz Fragenden, zu gewinnen vermag“,41 nicht partout
als jeglicher Grundlage entbehrend zurückgewiesen werden.

Man muss keineswegs, wie dies Hans Jonas in seinem Vortrag „Der Got-
tesbegriff nach Auschwitz“ gleichwohl glaubte tun zu müssen, als gleichsam
letzten Ausweg aus diesem Dilemma „die althergebrachte (mittelalterliche)
Doktrin absoluter, unbegrenzter göttlicher Macht“ 42 gänzlich verwerfen
und nun – im Zuge einer Radikalisierung der „Idee des Zimzum [. . .] der
Lurianischen Kabbala“ 43 – von einem „leidenden Gott“ 44 sprechen, welcher
sich im Augenblick der Schöpfung um des freien Werdens der Welt willen
zurückzieht und auf seine eigene Allmacht Verzicht leistet, sodass es ihm
anschließend – beim Anblick der menschlichen Gräueltaten – möglicher-
weise „um das Werdenlassen der Welt gereuen muß“. 45 Es verhält sich kei-
neswegs so, dass angesichts der Existenz des menschlichen Bösen, um wel-
ches allein es in den vorliegenden Überlegungen ja geht, die drei klassischen
göttlichen „Attribute [. . .] – absolute Güte, absolute Macht und Verstehbar-
keit – [. . .] in einem solchen Verhältnis [allein bestehen können; P. H.], daß
jede Verbindung von zweien von ihnen das dritte ausschließt“.46 Dass man
sich Gott angesichts derart unvorstellbarer Gräueltaten vonseiten der Men-
schen allein noch als gütig vorstellen könne, indem man ihm das Allmachts-

40 Striet, 60. Wie Magnus Striet bemerkt, steht Iwans hybride Argumentation für eine schon
hier und jetzt getroffene Entscheidung der Theodizeefrage dem Plädoyer Johann Baptist Metz’
für ein Verständnis der Theodizeefrage als „eschatologische Frage“ geradezu entgegen, nämlich
als „Frage, auf die die Theologie keine alles versöhnende Antwort ausarbeitet, sondern für die sie
immer neu eine Sprache sucht, um sie unvergeßlich zu machen“ (Johann Baptist Metz, Theodizee-
empfindliche Gottesrede, in: Ders. [Hg.], Landschaft aus Schreien. Zur Dramatik der Theodizee-
frage, Mainz 1995, 81–102, hier: 82f.).

41 Striet, 62.
42 H. Jonas, Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme, in: O. Hofius (Hg.), Re-

flexionen finsterer Zeit. Zwei Vorträge von Fritz Stern und Hans Jonas, Tübingen 1984, 63–86,
hier 77.

43 Ebd. 84.
44 Ebd. 72.
45 Ebd. 85.
46 Ebd. 79.
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attrıbut abspricht, 1St als WI1€e Hans Jonas gleichwohl insınulert ULLUILL-

vanglıche Schlussfolgerung zumındest mıt einem Fragezeichen -
hen

Wıe VOo Schelling 1n seinen S09 vertassten „Philosophische[n]
Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit“ bemerkt, welst
denn auch die These, „Gott halte seline Allmacht zurück, damıt der Mensch
handeln könne“, keıinerlei Erklärungswert auf: Zöge nämlıch, Schelling,
„Gott selne Macht einen Augenblick zurück, hörte der Mensch auf
seyn“ 4 Gleichwohl 1St tür Schelling 1mM Menschen als dem Ebenbild (30Ot-
LES, 1n welchem „Gott alleın die Welt geliebt“ habe, zugleich „der tietste
Abgrund und der höchste Hımmel“ *” vegeben; alleın besitzt Schelling
zufolge näamlıch dıie Freiheit ZU. (suten SOWI1e auch ZU. radıkal Bosen, 11 -
sotern alleın sıch 1n einem se1ne eigene veschöpfliche Abhängigkeıt leug-
nenden Akt hybrıder Selbstermächtigung seinen eigenen rsprung

wenden VEIINAS. Nur 1St aufgrund seiner ıh auszeichnenden (JoOtt-
ebenbildlichkeıit denn auch eiliner das Verhältnis VOo Schöpter un (Je-
schöpf verkehrenden „Erhebung des Eigenwillens“ über den yöttlichen
Universalwillen tahıg, während doch eigentlich 1n eiliner „Einheıt mıt dem
Universalwillen 10 un damıt mıt dem Schöpfungsganzen verbleiben sollte

Es macht verade die Pointe der schellingschen Konzeption AalUlS, dass das
BOse, ohne dass Güte, Allmacht unı Verstehbarkeıt (sJottes 1n ırgendeiner
Weıise veschmälert werden mussten, 1er nıcht 1mM Sinne der „Privatio bon1  c
Lehre als eın Seinsmangel vedacht wırd, sondern dass „ AUS der Fülle eines
Seienden, näamlıch ALLS dem (elst des Menschen“ entspringt unı SOmı1t

4 / egen Hans Jonas’ Vorstellung eines leiıdenden und hınsıchtlich seiner eigenen Schöpfung
ohnmächtıgen (zottes IST. neben dem 1m Folgenden ben zıtlerten schöpfungstheologıischen Argu-
men Schellings V allem auch auf Jan-Heıner Tücks Rückfrage verweısen, „WI1€e auf eıne
eschatologische Überwindung V Leıid, Schulel und Tod überhaupt och vehofft werden kann,
WL (zOtt ohnmächtıg ISt  6C Tück, Christologıe und Theodizee beı Johann Baptıst Metz.
Ambiıvalenz der euzeıt 1m Licht der Crottesfrage, 2., erweıterte Auflage, Paderborn u a. ] 2001,
247)

4X V ON Schelling, Philosophische Untersuchungen ber das Wesen der menschlıiıchen
Freiheit und dıe damıt zusammenhängenden (zegenstände, ın Ders., Sämtliche Werke. Erste Ab-
terlung; Band VIL, herausgegebenV Schelling, Stuttgart/Augsburg —1 53 1—416,
ler 339 (ım Folgenden der Sıgle 5W mıt Angabe der Abteiuung, des Bandes und der Ne1-
tenzahl zıtiert). W1e Jüurgen Habermas herausstellte (vel. Habermas, Dıalektischer Idealısmus
1m Übergang ZU. Materialiısmus Geschichtsphilosophische Folgerungen ALLS Schellings Idee e1-
LICI (lontraction (sottes, ın Ders., Theorıie und Praxıs. Sozialphilosophische Studıen, Frankfurt

Maın 1982, 172—-227), oyreift yleichwohl auch Schelling 1m Anschluss Tradıtionen jJüdıscher
und protestantıischer Mystık, insbesondere Isaak Lurıla und Jakob Böhme iınnerhal der
„Stuttgarter Privatvorlesungen“ V 1810 SOWI1E V allem In den „Weltalter“-Fragmenten auf JE-
LL1CI1 (edanken des /imzum zurück auf dıe Vorstellung also eiınes sıch des Werdens der
Schöpfung wıllen zurückziehenden (zoOttes. Dabeı unterlässt Schelling CS jedoch nıcht, darauft
insıstiıeren, Aass jener Rückzug (zoOttes nıcht AusdruckV „Unvollkommenheıt, relatıver Mangel

Kraftt“ bedeute, sondern Aass vielmehr I1ln der Kraft sıch einzuschlielen dıe eigentlıche
Origimalıtät, dıe Wurzelkraftt“ lıege (Schelling, 1, /, 478

44 Schelling, 1, /, 365
( ] Schelling, 1, /, 365

Hermannt, Schelling, Schopenhauer und das Bose In der neuzeıtlıchen Philosophie, 1n'
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attribut abspricht, ist als – wie Hans Jonas gleichwohl insinuiert – unum-
gängliche Schlussfolgerung zumindest mit einem Fragezeichen zu verse-
hen. 47

Wie F. W. J. von Schelling in seinen 1809 verfassten „Philosophische[n]
Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit“ bemerkt, weist
denn auch die These, „Gott halte seine Allmacht zurück, damit der Mensch
handeln könne“, keinerlei Erklärungswert auf: Zöge nämlich, so Schelling,
„Gott seine Macht einen Augenblick zurück, so hörte der Mensch auf zu
seyn“. 48 Gleichwohl ist für Schelling im Menschen als dem Ebenbild Got-
tes, in welchem „Gott allein die Welt geliebt“ habe, zugleich „der tiefste
Abgrund und der höchste Himmel“ 49 gegeben; er allein besitzt Schelling
zufolge nämlich die Freiheit zum Guten sowie auch zum radikal Bösen, in-
sofern er allein sich in einem seine eigene geschöpfliche Abhängigkeit leug-
nenden Akt hybrider Selbstermächtigung gegen seinen eigenen Ursprung
zu wenden vermag. Nur er ist aufgrund seiner ihn auszeichnenden Gott-
ebenbildlichkeit denn auch zu einer das Verhältnis von Schöpfer und Ge-
schöpf verkehrenden „Erhebung des Eigenwillens“ über den göttlichen
Universalwillen fähig, während er doch eigentlich in einer „Einheit mit dem
Universalwillen“ 50 und damit mit dem Schöpfungsganzen verbleiben sollte.

Es macht gerade die Pointe der schellingschen Konzeption aus, dass das
Böse, ohne dass Güte, Allmacht und Verstehbarkeit Gottes in irgendeiner
Weise geschmälert werden müssten, hier nicht im Sinne der „privatio boni“-
Lehre als ein Seinsmangel gedacht wird, sondern dass es „aus der Fülle eines
Seienden, nämlich aus dem Geist des Menschen“51, entspringt und somit

47 Gegen Hans Jonas’ Vorstellung eines leidenden und hinsichtlich seiner eigenen Schöpfung
ohnmächtigen Gottes ist neben dem im Folgenden oben zitierten schöpfungstheologischen Argu-
ment Schellings vor allem auch auf Jan-Heiner Tücks Rückfrage zu verweisen, „wie auf eine
eschatologische Überwindung von Leid, Schuld und Tod überhaupt noch gehofft werden kann,
wenn Gott ohnmächtig ist“ (J.-H. Tück, Christologie und Theodizee bei Johann Baptist Metz.
Ambivalenz der Neuzeit im Licht der Gottesfrage, 2., erweiterte Auflage, Paderborn [u. a.] 2001,
247).

48 F. W. J. von Schelling, Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen
Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände, in: Ders., Sämtliche Werke. Erste Ab-
teilung; Band VII, herausgegeben von K. F. A. Schelling, Stuttgart/Augsburg 1856–1861, 331–416,
hier 339 (im Folgenden unter der Sigle „SW“ mit Angabe der Abteilung, des Bandes und der Sei-
tenzahl zitiert). – Wie Jürgen Habermas herausstellte (vgl. J. Habermas, Dialektischer Idealismus
im Übergang zum Materialismus – Geschichtsphilosophische Folgerungen aus Schellings Idee ei-
ner Contraction Gottes, in: Ders., Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien, Frankfurt
am Main 1982, 172–227), greift gleichwohl auch Schelling – im Anschluss an Traditionen jüdischer
und protestantischer Mystik, insbesondere an Isaak Luria und Jakob Böhme – innerhalb der
„Stuttgarter Privatvorlesungen“ von 1810 sowie vor allem in den „Weltalter“-Fragmenten auf je-
nen Gedanken des Zimzum zurück – auf die Vorstellung also eines sich um des Werdens der
Schöpfung willen zurückziehenden Gottes. Dabei unterlässt Schelling es jedoch nicht, darauf zu
insistieren, dass jener Rückzug Gottes nicht Ausdruck von „Unvollkommenheit, relativer Mangel
an Kraft“ bedeute, sondern dass vielmehr „[i]n der Kraft sich einzuschließen [.. .] die eigentliche
Originalität, die Wurzelkraft“ liege (Schelling, SW I, 7, 428f.).

49 Schelling, SW I, 7, 363.
50 Schelling, SW I, 7, 365.
51 F. Hermanni, Schelling, Schopenhauer und das Böse in der neuzeitlichen Philosophie, in:
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wenıger Anzeıchen eines mangelhaften Vernunftgebrauchs 1St als vielmehr
verade dıie 35  ur Geistigkeıt erhobeneln] Selbstheit‘ als außerste und
gleich verheerendste Möglichkeıt menschlicher Freıiheit bezeichnet. Dabei
sucht Schelling aber gleichzeltig *  jenen ALLS se1iner Sıcht dem neuzeıtliıchen
Autonomiegedanken insgesamt eingeschriebenen Missbrauch ursprung-
ıch verliehener Freiheit 1n der ıhm eigenen Dialektik nachzuzeıichnen. Zu-
LAagC trıtt Schelling zufolge verade 1mM radıkal Bosen eın „Munger der Selbst-
sucht, die 1n dem Madßse, als S1€e VOo (sanzen un der Einheit sıch lossagt,
ımmer dürftiger, $ aber eben darum begieriger, hungriger, oıftıger
wırd“ + 5

uch WEl I1a  - Schellings „Metaphysık des Bösen”‘ möglicherweise als
eın Operieren mıt „schöpfungstheologischen Possibilien“ brandmarken
sollte, 1St se1in AÄAnsatz doch zumındest iınsofern honorıeren, als beı
der rage ach der Herkunft des Bosen 1mM Gegensatz eiw22 ZUr Gestalt
des Iwan Karamasow beı Dostojewski nıcht vorschnell (sJott celbst VOTL e1-
1E  - Gerichtshot Zzerren versucht. Vielmehr stellt Schelling ausdrücklich

WI1€e bereıts der Titel der Abhandlung anzeıigt dıie „Rückfrage ach der
Konstitution der menschlichen Freiheit und tormt damıt das klassısche
Problem der Theodizee gleichsam eiliner rage der Anthropodizee
Die Freıiheit des Menschen trıtt als eın Geschenk 1n Erscheinung, das
dem Beschenkten 1ne orofße Verantwortung aufbürdet un tür dessen
Missbrauch Ianl nıcht unmıttelbar und 1n erster Linıie denjenigen verantt-
wortlich machen sollte, der *  Jjenes Geschenk vemacht hat

Verzeihen Vomn Unverzeihbarem? ber die Möglıichkeıit einer
Versöhnung zwıischen Tätern un: Opfern

Akzeptiert Ianl die 1mM VOLTANSCHANSCHECH Kapıtel angestellten Überlegun-
CI, musste Ianl Dostojewskıs Fıgur des Iwan Karamasow zunächst VOL-

halten, dass celine Argumentatıon reichlich vorschnell auf 1ine Anklage (3O0t-
tes abhebt als dem „Architektl[en) des Baues“, 1n welchem eın solches
Unrecht wI1e dasjeniıge des VOo Iwan angeführten Großgrundbesitzers
begehen VOo vornhereın schon als Möglichkeit angelegt Sel Es musste sıch
jedoch dıie Anklage der Opter SOWI1e möglicherweıise 1n einem zweıten
Schritt auch das Versöhnungsgeschehen auf die Täter celbst richten.

L. Hühn (He.), Die Ethık Arthur Schopenhauers 1m Ausgang V Deutschen Idealısmus
(Fıchte/Schelling), Würzburg 2006, 239—-254, 1er 251

a Y Schelling, 1, /, 370
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sıchtbar macht (L Hühn, Kıerkegaard und der Deutsche Idealısmus. Kaonstellationen des ber-
AL19S, Tübıngen 2009, 237.)
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weniger Anzeichen eines mangelhaften Vernunftgebrauchs ist als vielmehr
gerade die „zur Geistigkeit erhobene[n] Selbstheit“52 als äußerste und zu-
gleich verheerendste Möglichkeit menschlicher Freiheit bezeichnet. Dabei
sucht Schelling aber gleichzeitig jenen – aus seiner Sicht dem neuzeitlichen
Autonomiegedanken insgesamt eingeschriebenen – Missbrauch ursprüng-
lich verliehener Freiheit in der ihm eigenen Dialektik nachzuzeichnen. Zu-
tage tritt Schelling zufolge gerade im radikal Bösen ein „Hunger der Selbst-
sucht, die in dem Maße, als sie vom Ganzen und der Einheit sich lossagt,
immer dürftiger, armer, aber eben darum begieriger, hungriger, giftiger
wird“. 53

Auch wenn man Schellings „Metaphysik des Bösen54 möglicherweise als
ein Operieren mit „schöpfungstheologischen Possibilien“ brandmarken
sollte, so ist sein Ansatz doch zumindest insofern zu honorieren, als er bei
der Frage nach der Herkunft des Bösen – im Gegensatz etwa zur Gestalt
des Iwan Karamasow bei Dostojewski – nicht vorschnell Gott selbst vor ei-
nen Gerichtshof zu zerren versucht. Vielmehr stellt Schelling ausdrücklich
– wie bereits der Titel der Abhandlung anzeigt – die „Rückfrage nach der
Konstitution der menschlichen Freiheit“ 55 und formt damit das klassische
Problem der Theodizee gleichsam zu einer Frage der Anthropodizee um.
Die Freiheit des Menschen tritt so als ein Geschenk in Erscheinung, das
dem Beschenkten eine große Verantwortung aufbürdet und für dessen
Missbrauch man nicht unmittelbar und in erster Linie denjenigen verant-
wortlich machen sollte, der jenes Geschenk gemacht hat.

3. Verzeihen von Unverzeihbarem? Über die Möglichkeit einer
Versöhnung zwischen Tätern und Opfern

Akzeptiert man die im vorangegangenen Kapitel angestellten Überlegun-
gen, so müsste man Dostojewskis Figur des Iwan Karamasow zunächst vor-
halten, dass seine Argumentation reichlich vorschnell auf eine Anklage Got-
tes abhebt als dem „Architekt[en] des Baues“, 56 in welchem ein solches
Unrecht wie dasjenige des von Iwan angeführten Großgrundbesitzers zu
begehen von vornherein schon als Möglichkeit angelegt sei. Es müsste sich
jedoch die Anklage der Opfer sowie – möglicherweise in einem zweiten
Schritt – auch das Versöhnungsgeschehen auf die Täter selbst richten.

L. Hühn (Hg.), Die Ethik Arthur Schopenhauers im Ausgang vom Deutschen Idealismus
(Fichte/Schelling), Würzburg 2006, 239–254, hier 251.

52 Schelling, SW I, 7, 370.
53 Schelling, SW I, 7, 390. Wie gerade Lore Hühn zu zeigen vermochte, zählt es zu den Ver-

diensten der schellingschen „Freiheitsschrift“, dass sie „die förmlich organisierende Wirkmäch-
tigkeit der Sündentheologie inmitten des freiheitstheoretischen Projektes“ der Neuzeit selber
sichtbar macht (L. Hühn, Kierkegaard und der Deutsche Idealismus. Konstellationen des Über-
gangs, Tübingen 2009, 237.)

54 Hermanni, 250.
55 Tück, Christologie und Theodizee bei Johann Baptist Metz (siehe Anmerkung 47), 243.
56  Dostojewski, 400.
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Nimmt man die menschliche Freiheit als Vermögen zum Bösen wie zum
Guten wirklich ernst, so ist eine Anklage und Versöhnung nur im Zuge ei-
ner unmittelbaren und persönlichen Konfrontation zwischen Tätern und
Opfern wahrhaft akzeptabel. Gewiss kann, wie Iwan mit Blick auf das von
ihm angeführte Beispiel bemerkt, die Mutter „die Leiden ihres von Hunden
zerrissenen Kindes [. . .] nicht verzeihen“. 57 Vergebung muss „dem Täter
vom Opfer selbst von Angesicht zu Angesicht gewährt“ werden und ist
„nicht an Dritte [. . .] delegierbar“. 58

Doch soll im Namen der von Iwan gleichwohl verneinten Möglichkeit ei-
ner „höhere[n] Harmonie“ 59 eine Konfrontation auch zwischen den bereits
verstorbenen Opfern und ihren Tätern zumindest als denkbar erscheinen,
so kommt man nicht umhin, ein – beide Personengruppen vor dem göttli-
chen Richterstuhl vereinendes – eschatologisches Gericht zu postulieren. In
jener postmortalen Konfrontation der Täter mit ihren Opfern könnte man
denn auch „in einem übertragenen Sinne gerade [. . .] die Strafe sehen, die die
Täter erleiden müssen“, 60 damit eine wie auch immer geartete Versöhnung
als wahrscheinlich angenommen werden kann. Die „Unmöglichkeit der in-
neren Vollendung der Welt“, welche allein schon angesichts der in Ausch-
witz geschehenen Verbrechen als gewiss anzusehen ist, verlangt geradezu
nach einem mit der Wiederkunft Christi verbundenen endzeitlichen Ge-
richt als gleichsam allerletzte Hoffnung darauf, „daß die Welt dennoch voll-
endet wird, aber nicht aus der planenden Vernunft [des Menschen, P. H.]
heraus, sondern von der Unzerstörbarkeit der Liebe her, die im auferstande-
nen Christus gesiegt hat“. 61 Nur der Glaube an ein Jüngstes Gericht vermag
die „Unabgeschlossenheit“ und somit eine endzeitliche Vollendung der in-
nerweltlichen Geschichte mit all ihren Makeln zu verbürgen; andernfalls ist,
worauf auch Walter Benjamin in einem Brief gegenüber Max Horkheimer
insistierte, das „vergangene Unrecht [. . .] geschehen“, und die „Erschlage-
nen sind wirklich erschlagen“. 62

Jedoch ist Iwans Argumentation mit der Annahme einer allgemeinen
Auferstehung der Toten am Jüngsten Tag noch keineswegs widerlegt. Iwans
rhetorische Frage „Gibt es in der ganzen Welt ein Wesen [. . .], welches das
Recht hätte, zu verzeihen?“ zielt denn auch darauf ab, dass, „aus Liebe zur
Menschheit“ 63 sowie um der Würde der Opfer willen, Verzeihung oder
Vergebung für Täter von solcher Grausamkeit generell abgelehnt werden

57 Ebd. 399.
58 J.-H. Tück, Das Unverzeihbare verzeihen? Jankélévitch, Derrida und die Hoffnung wider

alle Hoffnung, in: IKaZ 33 (2004), 174–188, hier 181.
59 Dostojewski, 398.
60 Tück, Das Unverzeihbare verzeihen? (siehe Anmerkung 58), 186.
61 Benedictus <Papa, XVI.> [J. Ratzinger], Eschatologie (siehe Anmerkung 12), 170.
62 W. Benjamin, Gesammelte Schriften, 7 Bände und Suppl., unter Mitwirkung von Th. W.

Adorno und G. Scholem herausgegeben von R. Tiedemann und H. Schweppenhäuser; Band V, 1:
Das Passagen-Werk, Frankfurt am Main 1982, 589.

63 Dostojewski, 399.
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müsse – und käme sie auch vonseiten der Opfer selbst. Mit einer nahezu
analogen Begründung betont auch der französische Philosoph Vladimir
Jankélévitch in seinem Buch „Pardonner?“ die Unmöglichkeit einer Verge-
bung für die Täter von Auschwitz und anderer Konzentrationslager:

Le pardon est mort dans le camp de la mort. Notre horreur pour ce que l’entendement
à proprement parler ne peut pas concevoir étoufferait la pitié dès sa naissance . . . si
l’accusé pouvait nous faire pitié. 64

Für diese im eigentlichen Sinne des Wortes Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit und somit gegen das Wesen des Menschen an sich („des crimes con-
tre l’humanité, c’est-à-dire des crimes contre l’essence humaine“)65 könne
in keiner Weise Vergebung gewährt werden – vor allem nicht, wie dies ge-
rade in den ersten Jahrzehnten nach 1945 hinsichtlich der Deutschen der
Fall gewesen zu sein scheint, solange die Verbrecher sich nicht vorbehaltlos
für schuldig erklärten und um Vergebung bäten: „Il faudrait, pour prétendre
au pardon, s’avouer coupable, sans réserves ni circonstances atténuantes.“66

Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, dass jenes Postulat einer generellen
„Vergebungsverweigerung“, zu dessen Gunsten Jankélévitch Stellung be-
zieht, gerade der von Benjamin beschworenen „Unabgeschlossenheit“ der
Geschichte zuwiderlaufen muss und folglich darauf hinausläuft, „die Hoff-
nung auf universale Versöhnung zu verabschieden“. 67

Allerdings richtet Jankélévitch, sicherlich nicht zu Unrecht einge-
nommen von demjenigen, was vergeben werden soll, nämlich den sich
jeder Beschreibung entziehenden Gräueltaten des Dritten Reichs, sein
Augenmerk zu wenig auf das Phänomen der Vergebung sowie des Verzei-
hens selbst. So begreift Hannah Arendt – der im Hintergrund mitklin-
gende kantische Freiheitsbegriff ist unüberhörbar – das Verzeihen als „ein
Handeln eigener und eigenständiger Art [. . .], das zwar von einem Vergan-
genen provoziert, aber von ihm nicht bedingt ist“ und welches damit „von
den Folgen dieser Vergangenheit sowohl denjenigen befreien [kann; P. H.],
der verzeiht, wie den, dem verziehen wird“. 68 Das der menschlichen Frei-
heit eingeschriebene Vermögen des Verzeihens und Vergebens repräsen-
tiert in gewisser Weise die Möglichkeit eines radikalen Einschnitts oder ei-
ner absoluten Unterbrechung der innerzeitlichen Reihe kausallogisch
aneinander geknüpfter Handlungen, wodurch Geschehenes zwar nicht
vergessen, aber doch eingeklammert und mit Blick auf die Gegenwart wir-
kungslos zu werden vermag; heilsam ist das Verzeihen dabei nicht nur für
denjenigen, dem verziehen wird, sondern in partieller Weise sogar für den
Verzeihenden selbst, insofern dieser sich hierbei auch selbst von dem ihm

64 V. Jankélévitch, Pardonner?, Paris 1971, 47.
65 Ebd. 18.
66 Ebd. 47.
67 Tück, Das Unverzeihbare verzeihen? (siehe Anmerkung 58), 178. Zu einer genaueren Ana-

lyse der Argumentation Jankélévitchs vgl. weiterhin ebd. 175–178.
68 H. Arendt, Vita acitva oder Vom tätigen Leben, Zürich 52007, 307.
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geschehenen und ihn innerlich gewiss belastenden Unrecht zu distanzieren
vermag:

Könnten wir einander nicht vergeben, d. h. uns gegenseitig von den Folgen unserer
Taten wieder entbinden, so beschränkte sich unsere Fähigkeit zu handeln gewisser-
maßen auf eine einzige Tat, deren Folgen uns bis an unser Lebensende im wahrsten
Sinne des Wortes verfolgen würden[.] 69

Ohne die Fähigkeit zu vergeben würde sich der Mensch ohnmächtig dem
einmal Geschehenen, welches nun wie ein Verhängnis über ihm waltet, aus-
liefern und seine Freiheit, die nicht zuletzt auch darin besteht, gegen seinen
eigenen Charakter und somit in Absetzung von seiner eigenen Vergangen-
heit handeln zu können, gänzlich verleugnen. Erst die Möglichkeit des Ver-
gebens vermag die verhängnisvolle Abgeschlossenheit des ein für alle Mal
Geschehenen gleichsam aufzusprengen sowie „die Möglichkeit einer neuen
Bestimmung auf das Gute hin“ 70 und damit zumindest die Möglichkeit ei-
ner alle versöhnenden Zukunft zu eröffnen.

Gleichwohl sieht auch Hannah Arendt – in ähnlicher Weise wie Jankélé-
vitch – unüberschreitbare Grenzen für die Gewährung von Vergebung,
wenn das Bezugsobjekt jener Vergebung eine Handlung von solcher Bos-
heit darstellen sollte, dass sie jegliches Maß, das jene Handlung – etwa in
Form eines Strafmaßes – in ihrer Schwere noch zu bemessen erlaubte, abso-
lut übersteigt:

Es gehört zu den elementaren Gegebenheiten im Bereich der menschlichen Angele-
genheiten, daß [. . .] diejenigen Vergehen, die sich als unbestrafbar herausstellen, ge-
meinhin auch diejenigen sind, die wir außerstande sind zu vergeben. Bei den letzteren
handelt es sich um das, was wir seit Kant das „radikal Böse“ nennen, ohne doch recht
zu wissen, was das ist[.] 71

Der Gedanke, dass niemand für ein Verbrechen, das jegliches Maß über-
schreite, Vergebung erfahren könne, tritt nicht allein bei Hannah Arendt
zutage, sondern macht auch, wie wir gesehen haben, eine der unhinterfrag-
ten Prämissen der Überlegungen Jankélévitchs aus, wenn dieser etwa in
kaum zu überbietender Eindringlichkeit bemerkt: „Le pardon est mort dans
le camp de la mort.“ 72 Selbst Iwan Karamasows Aussage, dass eine auf der
Vergebung für solch grausame Täter basierende „Harmonie gar zu teuer
eingeschätzt“ 73 sei, lebt noch von dem Gedanken, dass Vergebung – wie dies
gerade auch für die Festlegung eines angemessenen Strafmaßes von Bedeu-
tung ist – nur dafür gewährt werden kann, was begreifbar ist und in mensch-
lichen Maßen noch ausgedrückt zu werden vermag. Weshalb jedoch sollte,
wenn gerade das radikal Böse in Form der – wie Schelling formuliert – „zur
Geistigkeit erhobenen Selbstheit“ 74 als eine äußerste Möglichkeit des

69 Ebd. 302.
70 Ansorge, 42.
71 Arendt, 307.
72 Jankélévitch, 47.
73 Dostojewski, 399.
74 Schelling, SW I, 7, 370.
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Menschseins ADNSCHOTAI werden IHNUSS, nıcht auch die Fähigkeıt eiliner
Verzeihung tür eigentlich Unverzeihbares als gleichsam außerstes Extrem

anderen Ende der Skala möglichen Handelns dem menschlichen Tel-
heitsvermögen eingeschrieben se1in?

(senau 1n diese Rıchtung z1elten Jacques Derridas Überlegungen 1mM Zu-
sammenhang elines Gesprächs mıt Miıchel Wıieviorka dem Tiıtel „Jahr-
hundert der Vergebung Gegenüber Jankelevitchs Verständnis der erge-
bung als eiliner „bedingungsmäfßigen Tausch-Logik wonach Ianl das
Verzeıhen L1UTL 1n Betracht z1iehen annn der Bedingung, dafß 1mM Verlauf
eiliner S7zene der Reue darum vebeten wurde“, betont Derrida die „Idee
des bedingungslosen, onadenvollen, unendlichen, unökonomischen Verzel-
ens J; das dem Schuldigen Als Schuldigen, ohne Gegenüber, und celbst
dem, der nıcht bereut unı nıcht Verzeihung bittet, vewährt wırd“ /6 (Je-
CI Jankelevitchs Bemerkung, dass das Verzeihen angesichts der unverJähr-
baren WI1€e auch unverzeihbaren Gräueltaten 1n den Konzentrationslagern
„gestorben“ sel, hebt Derrida verade daraut ab, dass die Geschichte des Ver-
zeihens „1M Gegenteıl mıt dem Unverzeiıhbaren beginne[n]“. ” Derrida be-
rutt sıch dabel auf eben D  „Jene theologische Tradıtion ım Abendland; H.]J,
die dem Souverän eın außergewöhnlıches Recht vgewährt“, näamlıch das „Be-
enadıgungsrecht“ als Name „eines Rechts, das 1n den (jesetzen ine Macht

Cverankert, die Jenseılts der (jesetze steht eines Rechts mıthın, welches al-
ererst oreift, iınsofern dıie Ma{fistäbe der normalen (jesetze nıcht mehr adä-
qQUaL oreiten vermogen. Derrida oibt daher offen Z „dafß das Vergeben
\wenn auch 1n posıtıvem Sınne; verrückt 1St und dafß eın WYahnsınn des
Unmöglıchen leıiben mufß“, dass SOm1t 1ine Sache 1St, „die WI1€e 1ine Re-
volution den vewöhnlıchen Verlauf der Geschichte, der Polıitik unı des
Rechts überraschtG /“

Dass also unverjJährbare Verbrechen die Menschlichkeıit veben
könne, die als Ausdruck radıkaler Bosheit nıemals und keinen Um-
ständen ırgendeine orm VOo Vergebung ertahren könnten, dies 1St tolgt
Ianl Derridas Überlegungen auszuschließen. (Gew1ss VELINAS „keine durch

/ FAl einer SENAUCIEN Analyse des CGesprächs vel. wıederum Tück, Das Unverzeihbare verzel-
hen? (sıehe Anmerkung 58), 178—1851

/9 Derrida, Das Jahrhundert der Vergebung. Verzeihen hne Macht unbedingt und JenseIlts
der Souveränıtät (Jacques Derrida 1m CGespräch mıt Miıchel Wıeviorka), 1n' Lettre internationale
4 2000), 10—18, ler 11 W1e Jan-Heıner Tück völlız Recht anmerkt, IST. für eine AUSEILESSCILI
Beurteilung der Unterschiede In der Argumentatıon Jankelevıtchs eiNerseIts und Derridas ande-
rerselts berücksichtigen, Aass In den beinahe 30 Jahren, welche zwıschen der Publikation der
beıcden Jlexte lıegen, zahlreiche vesellschaftlıche Versuche NLE]  ME wurden, dem Verschwin-
den V Auschwitz ALLS dem Sötftfentlichen Bewusstseimn entgegenzuwırken. „Die VJankelevıtch
inkrimınıerte Schlussstrichmentalıtät dürfte inzwıschen vesellschaftlıch tabulsıiert se1In, auch WL

CS SEeIt einıgen Jahren bedrohliche Anzeıchen für eınen wıieder autkeimenden Äntisemiutismus In
Europa o1bt“ (TÜück, Inkarnıerte Feindesliebe sıehe Anmerkung 6, 231)

ff Derrida, 12
78 Ebd. 14
/o Ebd. 12
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Menschseins angenommen werden muss, nicht auch die Fähigkeit zu einer
Verzeihung für eigentlich Unverzeihbares – als gleichsam äußerstes Extrem
am anderen Ende der Skala möglichen Handelns – dem menschlichen Frei-
heitsvermögen eingeschrieben sein?

Genau in diese Richtung zielten Jacques Derridas Überlegungen im Zu-
sammenhang eines Gesprächs mit Michel Wieviorka unter dem Titel „Jahr-
hundert der Vergebung“. 75 Gegenüber Jankélévitchs Verständnis der Verge-
bung als einer „bedingungsmäßigen Tausch-Logik [. . .], wonach man das
Verzeihen nur in Betracht ziehen kann unter der Bedingung, daß im Verlauf
einer Szene der Reue darum gebeten wurde“, betont Derrida die „Idee [. . .]
des bedingungslosen, gnadenvollen, unendlichen, unökonomischen Verzei-
hens [. . .], das dem Schuldigen als Schuldigen, ohne Gegenüber, und selbst
dem, der nicht bereut und nicht um Verzeihung bittet, gewährt wird“. 76 Ge-
gen Jankélévitchs Bemerkung, dass das Verzeihen angesichts der unverjähr-
baren wie auch unverzeihbaren Gräueltaten in den Konzentrationslagern
„gestorben“ sei, hebt Derrida gerade darauf ab, dass die Geschichte des Ver-
zeihens „im Gegenteil mit dem Unverzeihbaren beginne[n]“.77 Derrida be-
ruft sich dabei auf eben „jene theologische Tradition [im Abendland; P. H.],
die dem Souverän ein außergewöhnliches Recht gewährt“, nämlich das „Be-
gnadigungsrecht“ als Name „eines Rechts, das in den Gesetzen eine Macht
verankert, die jenseits der Gesetze steht“, 78 eines Rechts mithin, welches al-
lererst greift, insofern die Maßstäbe der normalen Gesetze nicht mehr adä-
quat zu greifen vermögen. Derrida gibt daher offen zu, „daß das Vergeben
[wenn auch in positivem Sinne; P. H.] verrückt ist und daß ein Wahnsinn des
Unmöglichen bleiben muß“, dass es somit eine Sache ist, „die wie eine Re-
volution den gewöhnlichen Verlauf der Geschichte, der Politik und des
Rechts überrascht“. 79

Dass es also unverjährbare Verbrechen gegen die Menschlichkeit geben
könne, die als Ausdruck radikaler Bosheit niemals und unter keinen Um-
ständen irgendeine Form von Vergebung erfahren könnten, dies ist – folgt
man Derridas Überlegungen – auszuschließen. Gewiss vermag „keine durch

75 Zu einer genaueren Analyse des Gesprächs vgl. wiederum Tück, Das Unverzeihbare verzei-
hen? (siehe Anmerkung 58), 178–181.

76 J. Derrida, Das Jahrhundert der Vergebung. Verzeihen ohne Macht – unbedingt und jenseits
der Souveränität (Jacques Derrida im Gespräch mit Michel Wieviorka), in: Lettre internationale
48 (2000), 10–18, hier 11. Wie Jan-Heiner Tück völlig zu Recht anmerkt, ist für eine angemessene
Beurteilung der Unterschiede in der Argumentation Jankélévitchs einerseits und Derridas ande-
rerseits zu berücksichtigen, dass in den beinahe 30 Jahren, welche zwischen der Publikation der
beiden Texte liegen, zahlreiche gesellschaftliche Versuche unternommen wurden, dem Verschwin-
den von Auschwitz aus dem öffentlichen Bewusstsein entgegenzuwirken. „Die von Jankélévitch
inkriminierte Schlussstrichmentalität dürfte inzwischen gesellschaftlich tabuisiert sein, auch wenn
es seit einigen Jahren bedrohliche Anzeichen für einen wieder aufkeimenden Antisemitismus in
Europa gibt“ (Tück, Inkarnierte Feindesliebe [siehe Anmerkung 6], 231).

77 Derrida, 12.
78 Ebd. 14.
79 Ebd. 12.
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menschliche Vergebung eröftnete Möglichkeıt des Neubeginns die C1-

drückende Faktızıtät der menschlichen Schuld- un Unheıilsgeschichte 1ın
ıhrer Ganzheıt; aufzuheben“ o Beinahe 1mM Sinne VOo BenJamıns
These, dass die Unabgeschlossenheit der menschlichen Geschichte der
Gerechtigkeit wıllen über sıch celbst hinausweılse, vesteht denn auch Der-
ricda unumwunden Z dass das VOo Jankelevitch postulierte UnverjJährbare
*  jener Verbrechen des Drıitten Reichs „1N Rıchtung einer Art VOo (Je-
schichtslosigkeıt, Ja Ö VOo Ewigkeit und Jungstem Gericht |verweıst;

H.], das die Geschichte übersteigt“. x 1 Es veht Derrida absolut nıcht
darum, Jenc Verbrechen bagatellisıeren; vielmehr 1St ıhm 1ine Aut-
wer tung des Vergebungsbegriffs eun, welcher, Derrida, ar „eıne Art
VOo Ewigkeit oder TIranszendenz  c 52 als Versprechen mıt sıch tührt Aus
welchem Grund nämlich, drängt sıch ırgendwann unweıgerlich dıie rage
auft, sollte der Mensch War Handlungen VOo schier unbegreıiflicher Bos-
heıt, jedoch 1mM egenzug nıcht auch einem geradewegs als übermensch-
ıch erscheinenden Verzeihen 1n der Lage ce1in?

Denkbar 1St dies Paul Rıcceur zufolge gleichwohl L1IULL, sotfern der erge-
bende dem Vergebungsbedürttigen 1n einem 35  kt des Vertrauens einen
Kredit, der den Erneuerungsmöglichkeiten des Selbst eingeräumt wırd“  ,83

vewähren iımstande 1St (GewI1ss 1St auch tür Rıcceur Vergebung eın dem
iınnerzeıtliıchen Bedingungsgefüge vanzlıch enthobener Akt, der „weder eın
Vorher och eın Nachher kennt; H.], während die ÄAntwort der Reue 1n
der eıt veschieht, sel 1U plötzlıch, w1e 1n einıgen spektakulären Kon-
versionen, oder allmählich, 1mM Laute eines ganzen Lebens‘ och *  Jjene
durch dıie Vergebung 1Ns Werk „Abkoppelung der Ausführung
VOo Vermögen, das durch erstere realısıert wırd“  ,85 oder anders tormu-
liert VOo Tat und Täter, hat ımplızıt ımmer schon WI1€e Rıcceur mıt dem
spaten Kant tormuliert die „ursprünglıche Anlage ZU. (Gsuten  € 1n jedem
Menschen ZUuUr Voraussetzung, unı War vanzlıch unabhängig davon, WI1€e
sıch celbst einmal bestimmt haben INas Denn ohne *  Jjene „ursprünglıche An-
lage ZU. CGsuten  € ware die Möglıichkeıt eiliner auf dıie Zukunft projizierten
„Wiederherstellung“ dieser Anlage, VOo der doch der „Kredıit“ des erge-

( ÄNnsorge, 47
Derrida,

x Ebd 11
8& 5 KICCeur, CGedächtnis, Geschichte, Vergessen, ALLS dem Französıschen VH.- (zondeR,
Jatho und SedlaczeR, München 2004, 755 In einer Korrektur der Überlegungen Jacques

Derridas, den 1er yleichwohl anschliefßt, plädıert Rıcceur für e1ıne „Entkoppelung dıe
racdıkaler ISt  6C als dıeV Derrica In dıe Debatte eingebrachte „zwıschen einem ersien Subjekt, das
das Unrecht begangen hat, und einem Zzweıten Subjekt, das bestraft wırcd“ (ebd 7/54), und das MI1t-
hın nıcht mehr yänzlıch mıt dem EISLSCHANNLEN Subjekt iıdentihnzıiert werden könne. Die V Rı-
CCOXLLL dagegen 1Ns Subjekt hıneinverlegte Unterscheidung des Schuldigen V se1iner Jat hat
jedoch ZULI Voraussetzung, Aass beıde nıcht völlıg inelinander aufgehen.

+ Ebd /55
x Ebd 754
XO Kant, Die Religion iınnerhal der renzen der blofsen Vernuntftt, ın Ders., Werke In sechs

256

Philipp Höfele

256

menschliche Vergebung eröffnete Möglichkeit des Neubeginns [. . .] die er-
drückende Faktizität der menschlichen Schuld- und Unheilsgeschichte [in
ihrer Ganzheit; P. H.] aufzuheben“. 80 Beinahe im Sinne von Benjamins
These, dass die Unabgeschlossenheit der menschlichen Geschichte um der
Gerechtigkeit willen über sich selbst hinausweise, gesteht denn auch Der-
rida unumwunden zu, dass das von Jankélévitch postulierte Unverjährbare
jener Verbrechen des Dritten Reichs „in Richtung einer Art von Ge-
schichtslosigkeit, ja sogar von Ewigkeit und Jüngstem Gericht [verweist;
P. H.], das die Geschichte [. . .] übersteigt“. 81 Es geht Derrida absolut nicht
darum, jene Verbrechen zu bagatellisieren; vielmehr ist es ihm um eine Auf-
wertung des Vergebungsbegriffs zu tun, welcher, so Derrida, gar „eine Art
von Ewigkeit oder Transzendenz“ 82 als Versprechen mit sich führt. Aus
welchem Grund nämlich, so drängt sich irgendwann unweigerlich die Frage
auf, sollte der Mensch zwar zu Handlungen von schier unbegreiflicher Bos-
heit, jedoch im Gegenzug nicht auch zu einem geradewegs als übermensch-
lich erscheinenden Verzeihen in der Lage sein?

Denkbar ist dies Paul Ricœur zufolge gleichwohl nur, sofern der Verge-
bende dem Vergebungsbedürftigen in einem „Akt des Vertrauens [. . .] einen
Kredit, der den Erneuerungsmöglichkeiten des Selbst eingeräumt wird“,83

zu gewähren imstande ist. Gewiss ist auch für Ricœur Vergebung ein dem
innerzeitlichen Bedingungsgefüge gänzlich enthobener Akt, der „weder ein
Vorher noch ein Nachher [kennt; P. H.], während die Antwort der Reue in
der Zeit geschieht, sei es nun plötzlich, wie in einigen spektakulären Kon-
versionen, oder allmählich, im Laufe eines ganzen Lebens“.84 Doch jene
durch die Vergebung ins Werk gesetzte „Abkoppelung der Ausführung
vom Vermögen, das durch erstere realisiert wird“, 85 oder – anders formu-
liert – von Tat und Täter, hat implizit immer schon – wie Ricœur mit dem
späten Kant formuliert – die „ursprüngliche Anlage zum Guten“ in jedem
Menschen zur Voraussetzung, und zwar gänzlich unabhängig davon, wie er
sich selbst einmal bestimmt haben mag. Denn ohne jene „ursprüngliche An-
lage zum Guten“ wäre die Möglichkeit einer auf die Zukunft projizierten
„Wiederherstellung“ 86 dieser Anlage, von der doch der „Kredit“ des Verge-

80 Ansorge, 42.
81 Derrida, 17.
82 Ebd. 11.
83 P. Ricœur, Gedächtnis, Geschichte, Vergessen, aus dem Französischen von H.-D. Gondek,

H. Jatho und M. Sedlaczek, München 2004, 755. In einer Korrektur der Überlegungen Jacques
Derridas, an den er hier gleichwohl anschließt, plädiert Ricœur für eine „Entkoppelung [.. .], die
radikaler ist“ als die von Derrida in die Debatte eingebrachte „zwischen einem ersten Subjekt, das
das Unrecht begangen hat, und einem zweiten Subjekt, das bestraft wird“ (ebd. 754), und das mit-
hin nicht mehr gänzlich mit dem erstgenannten Subjekt identifiziert werden könne. Die von Ri-
cœur dagegen ins Subjekt hineinverlegte Unterscheidung des Schuldigen von seiner Tat hat
jedoch zur Voraussetzung, dass beide nicht völlig ineinander aufgehen.

84 Ebd. 755f.
85 Ebd. 754.
86 I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in: Ders., Werke in sechs
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benden verade ausgeht, undenkbar. Ginge eın Täter namlıch völlig 1n seinen
eigenen (Un-) Taten auf, bedeutete das Aussprechen des erlösenden Wor-
tes der Versöhnung gleichzeıtig ımmer auch die Rehabilitierung der doch e1-
yentlich verdammungswürdigen Handlungen *  Jenes Täters, W aS eın Versoh-
nungsgeschehen auf ımmer unmöglıch machen wuürde. Ausschliefilich
der Voraussetzung eines ursprünglichen, WEl auch den verabscheu-
ungswürdigsten Taten vergrabenen (Csutseins des Menschen VELINAS eın Up-
ter einst 1mM Angesicht se1ines Täters möglicherweıise das „befreiendeln]
Wortl[s|“ sprechen: „Du bıst besser als deine Taten.

Christus als die ZU  ja RKettung aufgebrochene WYahrheit.
Zur Hoffnung auft ein Gelingen der Schöpfung

och WT sollte diesen schier übermenschlichen Akt der Vergebung ogleich-
S Arrl 1n etzter Nnstanz eisten können, WECNL, WI1€e ırk ÄAnsorge anmerkt, die
menschliche Vergebung tür sıch alleın „dıe erdrückende Faktızıtät der
menschlichen Schuld- und Unheıilsgeschichte“ XS nıemals vanzlıch aufzuhe-
ben VELINAS. „Aber dieses Wesen“”, erklärt bereıts Aljoscha 1n „Die Bru-
der Karamsow“, „g1bt CD, und annn alles vergeben, allen ohne Ausnahme
und /r alles, weıl celbst seın unschuldiges Blut tür alle und alles hingege-
ben hat“. > Gerade Christus, der aufterweckte Gekreuzigte, 1St denn auch
derjenige, welcher [1ı]n der rückhaltlosen Identitlikation mıt den Leiıdenden

der Selte der Opter steht; H.], diese 1n ıhrer Wiürde bestär-
ken un S1€e ZU. Mıtvollzug der Versöhnung bewegen‘ Ist doch
Chrıstus ach seiınem Selbstzeugnıs „nıcht gekommen, die Welt rich-

471ten, sondern S1€e retiten
Wıe WIr bereıts 1mM Nachvollzug der Überlegungen Hannah Arendts c

sehen haben, VELINAS namlıch das Vergebungsgeschehen auch den Optern
1ine ZEWISSE Befreiung VOo der S1€e traumatısıerenden Vergangenheıt c
währleisten: „Beıide, Opter unı Täter, emuühen sıch J; durch Strategien

Bänden:; Band 4, herausgegeben V Weischedel, Sonderausgabe Darmstadt 1998, 64/7-879,
ler 696 (A52, B48) Im Zusammenhang lautet das /ıtat: „Di1e Wiıederherstellung der ursprünglı-
chen Anlage ZU. (zuten In U11S IST. also nıcht Erwerbung einer verlornen Triebfieder ZU. (zuten;
enn dıese, dıe In der Achtung fürs moralısche (zesetz besteht, haben Wr nıe verlıeren können,
und ware das letztere möglıch, würden Wr S1E auch nı1e wıeder erwerben.“

&f KICCeur, 759
X& ÄNnSorZe, 47
x Dostojewskt, 4A00
( TÜück, Versöhnung zwıschen Tätern und Opftern? (sıehe Anmerkung 23), 351

Joh 12, 47 uch WL ILLAIL dıe Hoffnung darauf, Aass dıe Jüdısche Mess1iaserwartung und
dıe christliche Parusiehoffnung Ende zusammentallen, soclass „dıe Begegnung mıt dem auter-
weckten (rekreuzıgten für Juden und Christen yleichermafßen bedeutsam“ 1St, möglıcherweıse als
Vereinnahmung der Jüdıschen OpfterV christlicher Neite angesehen werden könnte, IST. beı al-
len Dıtterenzen doch testzuhalten, Aass „beıden dıe Erwartung vemeınsam [ Ist; H.], Aass (zoOttes
rettende Macht sıch Fnde der Geschichte durchsetzen wırd, weıl Juden und Chrıisten IM der
Geschichte Ertahrungen yvemacht haben, dıe (zOtt d1e Ertüllung dieser Erwartung zutrauen“
(TÜück, Inkarnıerte Feindesliebe \ sıehe Anmerkung 6, 27449
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benden gerade ausgeht, undenkbar. Ginge ein Täter nämlich völlig in seinen
eigenen (Un-)Taten auf, so bedeutete das Aussprechen des erlösenden Wor-
tes der Versöhnung gleichzeitig immer auch die Rehabilitierung der doch ei-
gentlich verdammungswürdigen Handlungen jenes Täters, was ein Versöh-
nungsgeschehen auf immer unmöglich machen würde. Ausschließlich unter
der Voraussetzung eines ursprünglichen, wenn auch unter den verabscheu-
ungswürdigsten Taten vergrabenen Gutseins des Menschen vermag ein Op-
fer einst im Angesicht seines Täters möglicherweise das „befreiende[n]
Wort[s]“ zu sprechen: „Du bist besser als deine Taten.“ 87

4. Christus als die zur Rettung aufgebrochene Wahrheit.
Zur Hoffnung auf ein Gelingen der Schöpfung

Doch wer sollte diesen schier übermenschlichen Akt der Vergebung gleich-
sam in letzter Instanz leisten können, wenn, wie Dirk Ansorge anmerkt, die
menschliche Vergebung für sich allein „die erdrückende Faktizität der
menschlichen Schuld- und Unheilsgeschichte“88 niemals gänzlich aufzuhe-
ben vermag. „Aber dieses Wesen“, so erklärt bereits Aljoscha in „Die Brü-
der Karamsow“, „gibt es, und es kann alles vergeben, allen ohne Ausnahme
und für alles, weil es selbst sein unschuldiges Blut für alle und alles hingege-
ben hat“. 89 Gerade Christus, der auferweckte Gekreuzigte, ist denn auch
derjenige, welcher „[i]n der rückhaltlosen Identifikation mit den Leidenden
[. . .] an der Seite der Opfer [steht; P. H.], um diese in ihrer Würde zu bestär-
ken und sie zum Mitvollzug der Versöhnung zu bewegen“. 90 Ist doch
Christus nach seinem Selbstzeugnis „nicht gekommen, um die Welt zu rich-
ten, sondern um sie zu retten“. 91

Wie wir bereits im Nachvollzug der Überlegungen Hannah Arendts ge-
sehen haben, vermag nämlich das Vergebungsgeschehen auch den Opfern
eine gewisse Befreiung von der sie traumatisierenden Vergangenheit zu ge-
währleisten: „Beide, Opfer und Täter, bemühen sich [. . .], durch Strategien

Bänden; Band 4, herausgegeben von W. Weischedel, Sonderausgabe Darmstadt 1998, 647–879,
hier 696 (A52, B48). Im Zusammenhang lautet das Zitat: „Die Wiederherstellung der ursprüngli-
chen Anlage zum Guten in uns ist also nicht Erwerbung einer verlornen Triebfeder zum Guten;
denn diese, die in der Achtung fürs moralische Gesetz besteht, haben wir nie verlieren können,
und wäre das letztere möglich, so würden wir sie auch nie wieder erwerben.“

87 Ricœur, 759.
88 Ansorge, 42.
89 Dostojewski, 400.
90 Tück, Versöhnung zwischen Tätern und Opfern? (siehe Anmerkung 23), 381.
91 Joh 12, 47. Auch wenn man die Hoffnung darauf, dass die jüdische Messiaserwartung und

die christliche Parusiehoffnung am Ende zusammenfallen, sodass „die Begegnung mit dem aufer-
weckten Gekreuzigten für Juden und Christen gleichermaßen bedeutsam“ ist, möglicherweise als
Vereinnahmung der jüdischen Opfer von christlicher Seite angesehen werden könnte, so ist bei al-
len Differenzen doch festzuhalten, dass „beiden die Erwartung gemeinsam [ist; P. H.], dass Gottes
rettende Macht sich am Ende der Geschichte durchsetzen wird, weil Juden und Christen in der
Geschichte Erfahrungen gemacht haben, die Gott die Erfüllung dieser Erwartung zutrauen“
(Tück, Inkarnierte Feindesliebe [siehe Anmerkung 6], 249f.).
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der Erinnerungsverformung vergessen” Dabei zeıgt sıch allerdings
1ine DEWISSE Unerlöstheit verade auch auf Seıten der Opter darın, dass S1€e 1n
dieser We1lse „dıe traumatıschen Brüche ıhrer Lebensgeschichte nıcht VOCI-

wınden unı ıhr zerstortes Leben nıcht als solches annehmen können 7
iıne abstrakte Gerechtigkeıit, welche die Opter lediglich über ıhre Täter t_1-
umphieren liefße, wuürde SOm1t tür sıch alleın „dıe yebrochene Identität der
Opfter“ keineswegs wıiederherstellen. iıne „Integration der geschichtlichen
Verletzungen 1n die erlöste Identität“ 111 aber verade die rückhaltlose Iden-
tiıkatiıon Chhristiı anbıeten, welcher 1n seiınem proexıistenten Leben un
Sterben celbst „den Weg der Leiıdenden bıs 1n die außerste Ohnmacht des
Todes miıtvollzogen hat“ u”d Wıe die Wundmale des auferstandenen Chrıstus
bleibendes Zeichen seines Suhnetodes sınd, hat denn auch alles geschicht-
lıche Leiden 1n Chrıstus als der iınkarnıierten MEMOYTLA De: einen bleibenden
(Irt. rst 1mM Mıtvollzug der Versöhnungstat Christı, des auferstandenen
Gekreuzigten, könnten daher die Opfer, sotern mıt der allgemeıinen Auter-
weckung der Toten Jungsten Tag auch ıhr „zerstörtelSs| Leben wIie-

4derhergestellt wırd, ALLS der Passıvıtät ıhres Leıids einem Selbst-
verhältnıs velangen, welches die vemachten Leiderfahrungen nıcht mehr)
verdrängen 11055 YSTt eın derartıg ZUuUr uhe gekommenes Selbstverhältnis
der Opter könnte möglicherweise auch eın versöhntes Verhältnis ıhren
Tätern beinhalten, sodass ine höhere Harmonie 1n Gestalt eines alle VOCI-

söhnenden Hımmaels nıcht unbedingt WI1€e doch Iwan Karamasow Nntier-
stellt mıt der Bagatellisierung oder ar Verdrängung des den Optern
gefügten Leids erkauft ware.

Umgekehrt wırd die Begegnung mıt Chrıstus 1mM eschatologischen (Je-
richt, welches nıchts wenıger darstellt als „die WYahrheıt selber, ıhr Otten-
kundıgwerden‘ dıie Täter mıt ıhrer Lebensgeschichte konfron-
tıeren, sodass deren „harratıve Konstruktion  c Y5 der eigenen Lebensge-
schichte als schuldlose Erfolgsgeschichte notgedrungen zerbrechen 110U55

Gerade hiıerın könnte denn auch der bleibende Gehalt der klassıschen Pur-
yatorıumslehre vesehen werden,

dafß der Rettende celbst durch ‚Feuer‘ hindurchgehen mudfß, endgültig vottfähig
werden, Platz nehmen können Tisch des ewıgen Hochzeitsmahls. Eınige

CUCIC Theologen sind der Meınung, dafß das verbrennende und zugleich rettende
Feuer Christus 1ST, der Richter und Retter. Das Begegnen mıiıt ıhm 1St. der entsche1-
dende Akt des Gerichts. Vor seınem Anblick schmuilzt alle Unwahrheit. u

4°} TÜück, Versöhnung zwıschen Tätern und Optern? (sıehe Anmerkung 23), 369
4 4 Ebd S77
u24 Ebd 379

TÜück, Inkarnıerte Feindesliebe (sıehe Anmerkung 6), 251
Vel Dostojewskt, 398
Benedictus <Papa, VES [ . Katzınger/, Eschatologıe (sıehe Anmerkung 12), 165

4
TÜück, Versöhnung zwıschen Tätern und Optern? (sıehe Anmerkung 23), 374
Benedictus <Papa, A V{TL.>, Enzyklıka Spe Salvı (sıehe Anmerkung 19), Nr. 4A6 FAN diesen

„neuerein| Theologen“ IST. apst Benedikt AVI selbst zählen, WL ELW:; In seinem Buch
ZULI „Eschatologie“ bemerkt: „Di1e Wahrheıt, dıe den Menschen richtet, IST. selbst aufgebrochen,
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der Erinnerungsverformung zu vergessen“.92 Dabei zeigt sich allerdings
eine gewisse Unerlöstheit gerade auch auf Seiten der Opfer darin, dass sie in
dieser Weise „die traumatischen Brüche ihrer Lebensgeschichte nicht ver-
winden und ihr zerstörtes Leben nicht als solches annehmen können“93.
Eine abstrakte Gerechtigkeit, welche die Opfer lediglich über ihre Täter tri-
umphieren ließe, würde somit für sich allein „die gebrochene Identität der
Opfer“ keineswegs wiederherstellen. Eine „Integration der geschichtlichen
Verletzungen in die erlöste Identität“ will aber gerade die rückhaltlose Iden-
tifikation Christi anbieten, welcher – in seinem proexistenten Leben und
Sterben – selbst „den Weg der Leidenden bis in die äußerste Ohnmacht des
Todes mitvollzogen hat“. 94 Wie die Wundmale des auferstandenen Christus
bleibendes Zeichen seines Sühnetodes sind, so hat denn auch alles geschicht-
liche Leiden in Christus als der inkarnierten memoria Dei einen bleibenden
Ort. Erst im Mitvollzug der Versöhnungstat Christi, des auferstandenen
Gekreuzigten, könnten daher die Opfer, sofern mit der allgemeinen Aufer-
weckung der Toten am Jüngsten Tag auch ihr „zerstörte[s] Leben [. . .] wie-
derhergestellt“ 95 wird, aus der Passivität ihres Leids zu einem neuen Selbst-
verhältnis gelangen, welches die gemachten Leiderfahrungen nicht (mehr)
verdrängen muss. Erst ein derartig zur Ruhe gekommenes Selbstverhältnis
der Opfer könnte möglicherweise auch ein versöhntes Verhältnis zu ihren
Tätern beinhalten, sodass eine höhere Harmonie in Gestalt eines alle ver-
söhnenden Himmels nicht unbedingt – wie doch Iwan Karamasow unter-
stellt 96 – mit der Bagatellisierung oder gar Verdrängung des den Opfern zu-
gefügten Leids erkauft wäre.

Umgekehrt wird die Begegnung mit Christus im eschatologischen Ge-
richt, welches nichts weniger darstellt als „die Wahrheit selber, ihr Offen-
kundigwerden“, 97 die Täter mit ihrer gesamten Lebensgeschichte konfron-
tieren, sodass deren „narrative Konstruktion“98 der eigenen Lebensge-
schichte als schuldlose Erfolgsgeschichte notgedrungen zerbrechen muss.
Gerade hierin könnte denn auch der bleibende Gehalt der klassischen Pur-
gatoriumslehre gesehen werden,

daß der zu Rettende selbst durch ,Feuer‘ hindurchgehen muß, um endgültig gottfähig
zu werden, Platz nehmen zu können am Tisch des ewigen Hochzeitsmahls. Einige
neuere Theologen sind der Meinung, daß das verbrennende und zugleich rettende
Feuer Christus ist, der Richter und Retter. Das Begegnen mit ihm ist der entschei-
dende Akt des Gerichts. Vor seinem Anblick schmilzt alle Unwahrheit. 99

92 Tück, Versöhnung zwischen Tätern und Opfern? (siehe Anmerkung 23), 369.
93 Ebd. 377.
94 Ebd. 379.
95 Tück, Inkarnierte Feindesliebe (siehe Anmerkung 6), 251.
96 Vgl. Dostojewski, 398.
97 Benedictus <Papa, XVI.> [J. Ratzinger], Eschatologie (siehe Anmerkung 12), 165.
98 Tück, Versöhnung zwischen Tätern und Opfern? (siehe Anmerkung 23), 374.
99 Benedictus <Papa, XVI.>, Enzyklika Spe Salvi (siehe Anmerkung 19), Nr. 46 f. Zu diesen

„neuere[n] Theologen“ ist Papst Benedikt XVI. selbst zu zählen, wenn er etwa in seinem Buch
zur „Eschatologie“ bemerkt: „Die Wahrheit, die den Menschen richtet, ist selbst aufgebrochen,



VERGEBUNG LETZTEN (JERICHT?

Obgleich 1ne celbstherrliche Verweigerungshaltung der Täter nıemals ALLS -

geschlossen werden kann, könnte ine derartige Kontrontation mıt Chrıistus
als der ZUuUr Kettung aufgebrochenen WYahrheit den Ausgangspunkt tür ine
möglıche Amnestie der Täter bel gleichzeıtiger, siıcherlich schmer-zhafter Er-
innerung deren Untaten bılden VELINAS doch erst 1ine solche Kontron-
tatıon den ZUuUr Vollendung tührenden Lauterungsprozess inıtueren,
dessen Ende vielleicht Ö die vorbehaltlose Versöhnung mıt den Optern
SOWI1e auch mıt Chrıstus stehen könnte. Denn 1mM Angesicht Chhriıstı SOWI1e 1n
der persönlıchen Konfrontation mıt den Optern wırd den Tätern eın etztes
Mal die Gelegenheıt vegeben werden, sıch der eigenen, mıt dem Tod
gleichwohl definıtiv ZU Abschluss velangten Freiheitsgeschichte verhal-
ten. ] UU Alleın dıie persönliıche Begegnung mıt den auferweckten Optern SOWI1e
mıt dem auferstandenen Gekreuzigten VELINAS den TOZess des „Umge-
tormtwerdens eines Ischuldig vewordenen; Ichs durch das Feuer se1iner
Niähe“ 1n Gang SEIZECN, derart möglicherweise auch die Täter „chrıs-
tus-fähig, yott-fähig un tähıg ZUr Einheıt mıt der ganzen Communio

101SancLOorum machen. Die DEWISS schmer-zhafte Konfrontation der Täter
mıt ıhren auferweckten Optern VOo Angesicht Angesicht wırd deren
Selbstverblendungen und narratıve Konstruktionen der eıgenen Lebensge-
schichte hotftentlich zerbrechen lassen und S1€e ZUuUr reuevollen Distanzierung
VOo ıhren eıgenen Untaten befähigen, wodurch augenscheinlich wırd, dass
S1€e tatsächlich besser als ıhre Taten sind. Fınzıg und alleın VOTL dem Hınter-
erund dieser Reue könnten die auferweckten Opter iINnımMen mıt dem auf-
erstandenen Chrıstus den Tätern eın U:  $ versöhntes Leben vewähren.

Siıcher annn keıne endgültige Gewissheit bezüglıch eiliner unıyersalen
Versöhnung Jungsten Tag veben. Behauptete Ianl diese, wüuürde I1a  - sıch
1n unzulässıger Weıise über den VOo Johann Baptıst Metz herausgestellten
„‚eschatologische[n] Vorbehalt 102 hinwegsetzen. Gerade die der Opter

ıh; retten“” (Benedictus <Pap4a, VES If. Katzınger/, Eschatologıe (sıehe Anmerkung 12), 165;
ZULXI Identihkatıon des reinıgenden Feuers mıt Chrıistus vel. ebı 183 uch Jan-Heıner Tück
verwelst auf dıe Bedeutung einer persönlıchen Konfrontation mıt Christus als dem Rıchter und
KRetter 1m eschatologischen Gericht 1m (segensatz ZULXI weltlıchen Gerichtsbarkeıt, beı der der
Rıchter als Person des (z;esetzes wıllen yerade zurückstehen ILLUL: „Vor seinem Angesıcht
dıe Offenbarung sprichtV ‚Augen wI1e Feuerflammen!‘ Oiftb 1, 14| wırd dıe Wahrheıt einer JE-
den Biographie offengelegt“ Tück, Der Zorn dıe andere Nelte der Liebe (zoOttes. Ogma-
tische Anmerkungen ZULI Wıederkehr eines verdrängten Maotivs, ın ThPh 2008), 385—409, 1er
405

100 Mıttels der Purgatormumslehre soll keineswegs dıe definıtive (z;renze des Todes übersprun-
CI und yleichsam e1ıne postmortale „Nachgeschichte“ ZULXI innerweltlichen Freiheitsgeschichte
behauptet werden, welche das iınnergeschichtlich L1ILL. eiınmal unwıderruflich Geschehene „ausbü-
veln  € soll: Die Bıiographie jedes Menschen kommt mıt dem Tod einem definıtiven Ende
Dennoch erscheınt CS ALLS der Perspektive christlicher Eschatologıe als sinnvall und yeradezu NOL-

wendig, postmortale Freiheitsprozesse AaNZUSCLZECN, WL einem Menschen 1m Angesıcht des
Rıchters, der zugleich der Retter ISE, dıe Möglıchkeıit eingeräumt werden soll, In eın versöhntes
Verhältnis ZULXI eiıgenen Biographie SOWI1E den Mıtmenschen, denen möglıcherweıse schul-
dıg veworden ISE, velangen.

101 Benedictus <Papa, VLE> If. Katzınger/, Eschatologıe (sıehe Anmerkung 12), 183
1072 Metz, 144
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Obgleich eine selbstherrliche Verweigerungshaltung der Täter niemals aus-
geschlossen werden kann, könnte eine derartige Konfrontation mit Christus
als der zur Rettung aufgebrochenen Wahrheit den Ausgangspunkt für eine
mögliche Amnestie der Täter bei gleichzeitiger, sicherlich schmerzhafter Er-
innerung an deren Untaten bilden – vermag doch erst eine solche Konfron-
tation den zur Vollendung führenden Läuterungsprozess zu initiieren, an
dessen Ende vielleicht sogar die vorbehaltlose Versöhnung mit den Opfern
sowie auch mit Christus stehen könnte. Denn im Angesicht Christi sowie in
der persönlichen Konfrontation mit den Opfern wird den Tätern ein letztes
Mal die Gelegenheit gegeben werden, sich zu der eigenen, mit dem Tod
gleichwohl definitiv zum Abschluss gelangten Freiheitsgeschichte zu verhal-
ten. 100 Allein die persönliche Begegnung mit den auferweckten Opfern sowie
mit dem auferstandenen Gekreuzigten vermag den Prozess des „Umge-
formtwerdens eines [schuldig gewordenen; P. H.] Ichs durch das Feuer seiner
Nähe“ in Gang zu setzen, um derart möglicherweise auch die Täter „chris-
tus-fähig, gott-fähig und so fähig zur Einheit mit der ganzen Communio
sanctorum“ 101 zu machen. Die gewiss schmerzhafte Konfrontation der Täter
mit ihren auferweckten Opfern von Angesicht zu Angesicht wird deren
Selbstverblendungen und narrative Konstruktionen der eigenen Lebensge-
schichte hoffentlich zerbrechen lassen und sie zur reuevollen Distanzierung
von ihren eigenen Untaten befähigen, wodurch augenscheinlich wird, dass
sie tatsächlich besser als ihre Taten sind. Einzig und allein vor dem Hinter-
grund dieser Reue könnten die auferweckten Opfer zusammen mit dem auf-
erstandenen Christus den Tätern ein neues, versöhntes Leben gewähren.

Sicher kann es keine endgültige Gewissheit bezüglich einer universalen
Versöhnung am Jüngsten Tag geben. Behauptete man diese, würde man sich
in unzulässiger Weise über den von Johann Baptist Metz herausgestellten
„,eschatologische[n] Vorbehalt‘“ 102 hinwegsetzen. Gerade die um der Opfer

ihn zu retten“ (Benedictus <Papa, XVI.> [J. Ratzinger], Eschatologie (siehe Anmerkung 12), 165;
zur Identifikation des reinigenden Feuers mit Christus vgl. ebd. 183f.) Auch Jan-Heiner Tück
verweist auf die Bedeutung einer persönlichen Konfrontation mit Christus als dem Richter und
Retter im eschatologischen Gericht – im Gegensatz zur weltlichen Gerichtsbarkeit, bei der der
Richter als Person um des Gesetzes willen gerade zurückstehen muss: „Vor seinem Angesicht –
die Offenbarung spricht von ,Augen wie Feuerflammen‘ [Offb 1,14] – wird die Wahrheit einer je-
den Biographie offengelegt“ (J.-H. Tück, Der Zorn – die andere Seite der Liebe Gottes. Dogma-
tische Anmerkungen zur Wiederkehr eines verdrängten Motivs, in: ThPh 3 (2008), 385–409, hier
405).

100 Mittels der Purgatoriumslehre soll keineswegs die definitive Grenze des Todes übersprun-
gen und gleichsam eine postmortale „Nachgeschichte“ zur innerweltlichen Freiheitsgeschichte
behauptet werden, welche das innergeschichtlich nun einmal unwiderruflich Geschehene „ausbü-
geln“ soll: Die Biographie jedes Menschen kommt mit dem Tod zu einem definitiven Ende.
Dennoch erscheint es aus der Perspektive christlicher Eschatologie als sinnvoll und geradezu not-
wendig, postmortale Freiheitsprozesse anzusetzen, wenn einem Menschen im Angesicht des
Richters, der zugleich der Retter ist, die Möglichkeit eingeräumt werden soll, in ein versöhntes
Verhältnis zur eigenen Biographie sowie zu den Mitmenschen, an denen er möglicherweise schul-
dig geworden ist, zu gelangen.

101 Benedictus <Papa, XVI.> [J. Ratzinger], Eschatologie (siehe Anmerkung 12), 183f.
102 Metz, 144.
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wiıllen beanstandende abschliefßende Gerechtigkeit schliefst daher nıe-
mals völlıg dıie schreckliche Vorstellung ewıger Verdammnıs AU  N och 1St
(sJottes

Gerechtigkeit zugleich Gnade Das wıssen WI1r durch den Blick aut den yekreu-
zıgten und auferstandenen Christus. Beides Gerechtigkeit und Gnade muf{fß 1n SE1-
1L1CI rechten inneren Verbindung vesehen werden. Die Gnade löscht die Gerechtigkeit
nıcht Au  n Sie macht das Unrecht nıcht Recht. S1e 1St. nıcht e1ın Schwamm, der alles
wegwischt, da{ß Ende ann eben doch alles yleich yültıg wird, W A eıner aut EFr-
den hat. Gegen e1ne colche AÄArt VOo  - Hiımmel und VOo  - Gnade hat ZU Beispiel
Dostojewski 1n selınen Brüdern Karanmıdasow) mıiıt Recht Protest eingelegt. Die Miıssetä-
ter sıtzen Ende nıcht neben den Opftern 1nOgleicher We1se der Tatfe] des ewıgen
Hochzeitsmahls, als ob nıchts e WESCIL ware.

Die VOLANSCHANSCHCH Überlegungen z1ielten denn auch lediglich darauf ab,
Dostojewskıs Gestalt des Iwan Karamasow zeıgen, dass die

Hotffnung darauf, dass Ende alle, WEl auch „nıcht 1n gleicher
Weıise der Tatel des ew1gen Hochzeıitsmahls“ teilhaben werden, keıines-
WCS>S als vanzlıch unbegründet zurückgewiesen werden 11055 (GewI1ss 1St JE-
dentfalls, dass ohne den Gedanken eines kollektiven Gerichts, beı dem sıch
Täter WI1€e Opfter eıbhaft vegenüberstehen, weder ine abschliefßende (Je-
rechtigkeit och 1ine wiırkliche Versöhnung enkbar sınd, da WI1€e celbst
Theodor Adorno einmal bemerkte „Hoffnung leibhatte Aufterstehung
meı1nt 104

105 Benedictus <Papa, AVL.>, Enzyklıka Spe Salvı (sıehe Anmerkung 19), Nr 44
104 Adorno, Negatıve Dıalektik, 1n' Ders., (z3esammelte Schriften: Band 6, herausgegeben
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willen zu beanstandende abschließende Gerechtigkeit schließt daher nie-
mals völlig die schreckliche Vorstellung ewiger Verdammnis aus. Doch ist
Gottes

Gerechtigkeit [. . .] zugleich Gnade. Das wissen wir durch den Blick auf den gekreu-
zigten und auferstandenen Christus. Beides – Gerechtigkeit und Gnade – muß in sei-
ner rechten inneren Verbindung gesehen werden. Die Gnade löscht die Gerechtigkeit
nicht aus. Sie macht das Unrecht nicht zu Recht. Sie ist nicht ein Schwamm, der alles
wegwischt, so daß am Ende dann eben doch alles gleich gültig wird, was einer auf Er-
den getan hat. Gegen eine solche Art von Himmel und von Gnade hat zum Beispiel
Dostojewski in seinen Brüdern Karamasow mit Recht Protest eingelegt. Die Missetä-
ter sitzen am Ende nicht neben den Opfern in gleicher Weise an der Tafel des ewigen
Hochzeitsmahls, als ob nichts gewesen wäre. 103

Die vorangegangenen Überlegungen zielten denn auch lediglich darauf ab,
gegen Dostojewskis Gestalt des Iwan Karamasow zu zeigen, dass die
Hoffnung darauf, dass am Ende alle, wenn auch „nicht [. . .] in gleicher
Weise an der Tafel des ewigen Hochzeitsmahls“ teilhaben werden, keines-
wegs als gänzlich unbegründet zurückgewiesen werden muss. Gewiss ist je-
denfalls, dass ohne den Gedanken eines kollektiven Gerichts, bei dem sich
Täter wie Opfer leibhaft gegenüberstehen, weder eine abschließende Ge-
rechtigkeit noch eine wirkliche Versöhnung denkbar sind, da – wie selbst
Theodor W. Adorno einmal bemerkte – „Hoffnung leibhafte Auferstehung
meint“. 104

103 Benedictus <Papa, XVI.>, Enzyklika Spe Salvi (siehe Anmerkung 19), Nr. 44.
104 Th. W. Adorno, Negative Dialektik, in: Ders., Gesammelte Schriften; Band 6, herausgegeben

von R. Tiedemann, Frankfurt am Main 2003, 7–412, hier 393.


